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ECOFIN: Keine Einigung über Digital Services Tax 

In ihrer Ecofin-Sitzung am 04.12.2018 haben die EU-Finanzminister erneut über 

den Richtlinienvorschlag zur Einführung einer Digital Services Tax (DST) beraten, 

allerdings ohne einen Richtlinientext formal anzunehmen. Der Kompromissvor-

schlag der österreichischen Ratspräsidentschaft war nicht mehr Gegenstand der 

Diskussion, da sich bereits im Vorfeld herausgestellt hatte, dass kein (einstimmi-

ges) Votum der Mitgliedstaaten erreicht werden kann. 

Stattdessen wurde ein in letzter Minute erarbeiteter gemeinsamer Vorschlag von 

Deutschland und Frankreich präsentiert. Dieser sieht vor, dass der Besteue-

rungsgegenstand auf den Umsatz mit Online-Werbung beschränkt werden soll, 

während der Steuersatz von 3 % beibehalten wird. Zudem soll sowohl eine sunri-

se-Regel als auch eine sunset-Regel in die Richtlinie aufgenommen werden. 

Demnach würde der – im Detail noch zu erarbeitende Vorschlag – nur in Kraft 

treten, wenn die OECD nicht rechtzeitig eine international konsentierte Lösung 

hervorgebracht hat (sunrise). Darüber hinaus würde die Steuer 2025 automatisch 

auslaufen (sunset). 

Der neue Vorschlag soll – jedenfalls nach dem Willen von Deutschland und 

Frankreich – bis spätestens März 2019 vom Ecofin beschlossen werden und am 

01.01.2021 in Kraft treten. Es ist allerdings nach wie vor höchst zweifelhaft, ob 

eine solche einstimmige Beschlusslage im Ecofin hergestellt werden kann. Bei 

der heutigen Ecofin-Sitzung haben sich mehrere Staaten zurückhaltend bis ab-

lehnend geäußert. 

 

Bundestag: Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 

beschlossen 

Am 29.11.2018 hat nun der Bundestag den Gesetzentwurf zur steuerlichen För-

derung des Mietwohnungsneubaus in der Fassung „Beschlussempfehlung und 

Bericht“ seines Finanzausschusses beschlossen. Im Vergleich zum Regierungs-

entwurf (vgl. hierzu ausführlich TAX WEEKLY # 35/2018) ergaben sich keine we-

sentlichen Änderungen. 

Die abschließende Beratung im Bundesrat und die noch erforderliche Zustim-

mung des Bundesrats soll am 14.12.2018 stattfinden. 

 

BMF: Eckpunkte zur Reform der Grundsteuer 

Das BMF hat bei der Finanzministerkonferenz (FMK) am 28.11.2018 Vorschläge 

zur Neuregelung der Grundsteuer vorgestellt. Dem Vernehmen nach wurden die-

se seitens die Bundesländer weitgehend abgelehnt. 

Der BMF-Vorschlag beinhaltet im Detail zwei Vorschläge, ein wertunabhängiges 

Modell (ähnlich dem Äquivalenzmodell) und ein wertabhängiges Modell. Zu letz-

terem wurden Eckpunkte vorgestellt, mit denen sich aus Sicht des BMF am ehes-

ten eine sozial gerechte Lösung umsetzen lasse. 
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Ziel ist eine Reform, mit der eine verfassungsfeste Lösung zur Sicherung des 

Aufkommens der Kommunen sowie eine sozial gerechte Lösung, die die Steuer-

zahlungen fair verteilt, geschaffen werden. 

In dem BMF-Modell bleibt es beim dreistufigen Verfahren, um die Grundsteuer zu 

berechnen: Zunächst wird der Grundstückswert ermittelt, dann der Steuermess-

betrag festgesetzt und schließlich erfolgt die Grundsteuerfestsetzung durch An-

wendung des kommunalen Hebesatzes. 

Zur Ermittlung der Grundstückswerte sieht der BMF-Vorschlag Folgendes vor: 

1. Unbebaute Grundstücke: 

Für unbebaute Grundstücke bleibt das Bewertungsverfahren weitgehend 

gleich. Der Grundstückswert ergibt sich durch Multiplikation der Fläche mit 

dem aktuellen (ortsbezogenen) Bodenrichtwert. 

2. Bebaute Grundstücke: 

Bei bebauten Grundstücken erfolgt die Bewertung grundsätzlich im sogenann-

ten Ertragswertverfahren. Der Ertragswert wird im Wesentlichen auf Grundla-

ge tatsächlich vereinbarter Nettokaltmieten ermittelt, unter Berücksichtigung 

der Restnutzungsdauer des Gebäudes und des abgezinsten Bodenwertes. 

Bei Wohngebäuden, die von Eigentümerinnen und Eigentümern selbst genutzt 

werden, wird eine fiktive Miete angesetzt, die auf Daten des Statistischen 

Bundesamts basiert und nach regionalen Mietenniveaus gestaffelt wird. 

Nichtwohngrundstücke – wie z. B. besondere Geschäftsgrundstücke – können 

häufig mangels vorhandener Mieten nicht im Ertragswertverfahren bewertet 

werden. Für diese soll ein Verfahren zur Anwendung kommen, das die Her-

stellungskosten des Gebäudes als Ausgangsbasis nimmt und ebenfalls den 

Wert des Grundstücks mitberücksichtigt. Für land- und forstwirtschaftliche Be-

triebe erfolgt die Bewertung in einem speziellen Verfahren. 

Die Grundstückswerte sollen alle sieben Jahre aktualisiert werden. 

Der Zeitdruck bei der Grundsteuerreform wächst. Nächste Gespräche zwischen 

Bundesfinanzminister Scholz und den Finanzministern der Länder soll es erst im 

Januar 2019 geben. Dem Vernehmen nach wird nicht erwartet, dass bis dahin ein 

ausformulierter Gesetzentwurf des BMF veröffentlicht wird. Es dürfte dann bei 

diesem politisch sehr umstrittenen Thema immer schwieriger werden, sich bis 

Ende 2019 (Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts) auf einen Gesetzesvor-

schlag zu einigen. 
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FMK: Beschluss in Sachen Grunderwerbsteuer bei Share Deals  

Die Länderfinanzminister haben sich am 28.11.2018 in der Finanzministerkonfe-

renz (FMK) laut Pressemitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 

29.11.2018 auf Gesetzesvorschläge zur Ausweitung der Besteuerung von soge-

nannten Share Deals in der Grunderwerbsteuer geeinigt. Inhaltlich scheint das 

Ergebnis dem Beschluss der FMK vom 21.06.2018 zu entsprechen (vgl. TAX 

WEEKLY # 23/2018). Dort wurde die Absenkung des Beteiligungsquorums von 

95 auf 90 % sowie zahlreiche weitere Einzelmaßnahmen (insbesondere die 

Schaffung eines neuen Ergänzungstatbestands für Kapitalgesellschaften in § 1 

Abs. 2b GrEStG-E und die Verlängerung der Fristen von 5 auf 10 Jahre) be-

schlossen. Hierdurch soll missbräuchlichen Gestaltungen zur Vermeidung einer 

Grunderwerbsteuerbelastung engere Grenzen gesetzt werden. 

Die FMK hat nun darum gebeten, dass in einem nächsten Schritt das BMF die 

beschlossenen Gesetzestexte (bisher nicht bekannt) in das Gesetzgebungsver-

fahren des Bundes einbringt. Dem Vernehmen nach wolle das BMF die Maß-

nahmen gründlich prüfen. 

Die Wirtschaftsverbände weisen in der politischen Diskussion mit Nachdruck auf 

die Folgen für börsennotierte Unternehmen hin, bei denen die beabsichtigte Neu-

regelung allein durch den Börsenhandel zu Mehrfachbelastungen mit Grunder-

werbsteuer führen würde. Diese Kollateralschäden für die Wirtschaft seien nicht 

zu rechtfertigen. Wenn überhaupt, müsse eine Neuregelung missbrauchsfokus-

siert ausgestaltet sein, um die gewünschte Zielerreichung zu gewährleisten.  

 

BFH: Abzinsung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG 

Wird ein bisher bedingt verzinstes Darlehen ohne Bedingungseintritt in ein die 

Restlaufzeit umfassendes unbedingt verzinstes Darlehen mit einem Zinssatz um-

gewandelt, der dem effektiven Zinssatz eines bei einer Landesbank refinanzier-

ten Darlehens entspricht, so liegt auch dann ein verzinsliches Darlehen i.S.d. § 6 

Abs. 1 Nr. 3 S. 2 EStG vor, wenn die Verzinsungsabrede zwar vor dem Bilanz-

stichtag erfolgte, der Zinslauf aber erst danach begann. Dies entschied der BFH 

mit Urteil vom 18.09.2018 (XI R 30/16). 

Die Klägerin, eine Unternehmergesellschaft, nahm im Zusammenhang mit dem 

Erwerb von Aktien bei ihrem Alleingesellschafter Darlehen auf. Eine Laufzeit war 

nicht ausdrücklich vereinbart. Die Darlehensverträge sahen vor, dass die Darle-

hensforderungen ab dem Tage des Geldeingangs bis zur Rückzahlung mit 3 % 

p.a. „aus den erhaltenen Dividenden der AG“ zu verzinsen seien; die Verzinsung 

falle nur an, wenn die AG Dividenden zahle. Am 24.11.2010 wurden die Darle-

hensverträge angepasst und eine Mindestverzinsung mit Wirkung ab dem 

01.01.2011 festgelegt. In ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2010 passivierte die 

Klägerin die Darlehensverbindlichkeiten in voller Höhe. Das Finanzamt war hin-

gegen der Auffassung, dass die bei der Klägerin passivierte Darlehensverbind-

lichkeit gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG mangels Verzinslichkeit abzuzinsen sei. 

Hiergegen wandte sich die Klägerin und blieb in der ersten Instanz zunächst er-

folglos. 
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Der BFH gab der Klägerin nun aber in der Revision Recht. Eine spätere unbe-

dingte Verzinsungsabrede führe zu einer verzinslichen Verbindlichkeit i.S.d. § 6 

Abs. 1 Nr. 3 EStG, die zum Zeitpunkt des folgenden Bilanzstichtags zu berück-

sichtigen ist. Dies gelte aufgrund des Zwecks der Vorschrift auch dann, wenn die 

Verzinsung erst nach dem Bilanzstichtag erfolgt. Eine Abzinsung habe dann zu 

unterbleiben, wenn die Vertragspartner eine Verzinsung vereinbaren, da der An-

satz eines Abzinsungsgewinns den wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht ent-

spreche. Auch nach den Gesetzesmaterialien solle eine Abzinsung nur erfolgen, 

um einen Zinsvorteil zu verhindern und den Grundsatz der Besteuerung nach der 

Leistungsfähigkeit zu verwirklichen. Bei Vereinbarung einer unbedingten Verzin-

sung entfalle dieser Zinsvorteil. Da bereits bei der Ermittlung des anzusetzenden 

Betrags für die Verbindlichkeit (= Zeitpunkt des Bilanzstichtags) Zinsaspekte der 

Zukunft zu berücksichtigen seien, greife zu diesem Zeitpunkt auch die Befreiung 

vom Abzinsungsgebot. 

Offen ließ der BFH, ob nicht schon vom Zeitpunkt der ursprünglichen Darlehens-

vereinbarungen an eine verzinsliche Verbindlichkeit vorlag. Dafür spreche, dass 

auch eine bedingte Verzinsung (im Streitfall 3 % im Falle einer Dividendenzah-

lung der AG) eine Zinsvereinbarung sei.  

 

BFH: Vorerst keine Entscheidung des Großen Senats des BFH zur strengen 

oder modifizierten Trennungstheorie bei teilentgeltlichen Übertragungen 

Nachdem das Finanzamt dem Begehren der Kläger im zugrunde liegenden Revi-

sionsverfahren in vollem Umfang abgeholfen hat und beide Beteiligte den 

Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, war dieses Verfahren 

sowie das beim Großen Senat des BFH geführte Vorlageverfahren ohne Ent-

scheidung über die vorgelegte Rechtsfrage (Ermittlung eines eventuellen Ge-

winns aus teilentgeltlichen Übertragungen nach der strengen oder modifizierten 

Trennungstheorie) zu beenden, vgl. BFH-Beschlüsse vom 30.10.2018 (X R 28/12 

und GrS 1/16). Der Große Senat hat demnach zumindest in diesem Verfahren 

nicht mehr die Möglichkeit, sich zu dieser Frage zu äußern. 

Hintergrund: Nach der Rechtsprechung des für Personengesellschaften zustän-

digen IV. Senats des BFH führt die teilentgeltliche Übertragung eines Wirt-

schaftsguts aus dem Sonderbetriebsvermögen in das Gesamthandsvermögen 

derselben Personengesellschaft nicht zur Realisierung eines Gewinns, wenn das 

Entgelt den Buchwert des übertragenen Wirtschaftsguts nicht übersteigt – vgl. 

insbesondere BFH-Urteil vom 19.09.2012 (IV R 11/12). Zwar sei die teilentgeltli-

che Übertragung eines Wirtschaftsguts in eine voll entgeltliche und eine voll un-

entgeltliche Übertragung aufzuspalten. Ein etwaiger Veräußerungsgewinn sei 

dabei jedoch in der Weise zu ermitteln, dass dem erbrachten Entgelt (d. h. dem 

voll entgeltlichen Teil der Übertragung) der gesamte Buchwert des Wirtschafts-

guts gegenübergestellt werde (sog. modifizierte Trennungstheorie). Auch der 

I. Senat des BFH hat sich – allerdings in einem Verfahren, in dem die Vorschrift 

des § 6 Abs. 5 S. 3 EStG nach seiner Auffassung nicht anwendbar war – mit Be-

schluss vom 10.04.2013 (I R 80/12, anhängig beim BVerfG unter Az. 2 BvL 8/13) 
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zustimmend zu dieser Rechtsprechung des IV. Senats geäußert, ohne jedoch 

näher darauf einzugehen. 

Dieser vom IV. Senat des BFH vertretenen modifizierten Trennungstheorie steht 

die von ihm abgelehnte sog. strenge Trennungstheorie der Finanzverwaltung ge-

genüber, wonach bei der Ermittlung eines Veräußerungsgewinns dem erbrachten 

Entgelt (d. h. dem voll entgeltlichen Teil der Übertragung) lediglich der diesem 

Teil entsprechende anteilige Buchwert des Wirtschaftsguts zuzuordnen sei. In-

soweit komme es zur Aufdeckung der stillen Reserven des Wirtschaftsguts.  

Mit BMF-Schreiben vom 12.09.2013 hat die Finanzverwaltung die vorläufige 

Nichtanwendung der oben beschriebenen Rechtsprechung des IV. Senats ange-

ordnet, dies zumindest bis zur Entscheidung in einem vergleichbaren Revisions-

verfahren, welches eben beim X. Senat des BFH (X R 28/12) anhängig war. Im 

Streitfall hatte eine Einzelunternehmerin (Klägerin) Wirtschaftsgüter „teilentgelt-

lich“ aus ihrem Einzelunternehmen in das Gesamthandsvermögen einer Perso-

nengesellschaft eingebracht (§ 6 Abs. 5 S. 3 Nr. 1 EStG). 

Der X. Senat des BFH hatte die entscheidungserhebliche Rechtsfrage mit Be-

schluss vom 27.10.2015 (X R 28/12) wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung 

dem Großen Senat des BFH vorgelegt. Die vorgelegte Frage lautete konkret: Wie 

ist im Fall der teilentgeltlichen Übertragung eines Wirtschaftsguts aus einem Ein-

zelbetriebsvermögen eines Mitunternehmers in das Gesamthandsvermögen einer 

Mitunternehmerschaft (§ 6 Abs. 5 S. 3 Nr. 1 EStG) die Höhe eines eventuellen 

Gewinns aus dem Übertragungsvorgang zu ermitteln? 

In der Sache lehnte der X. Senats des BFH sowohl die „modifizierte Trennungs-

theorie mit anteiliger Zuordnung des Buchwerts bis zur Höhe des Teilentgelts“ als 

auch die „modifizierte Trennungstheorie mit Verlustbeitrag" ab und sieht die bes-

seren Argumente auf Seiten der Finanzverwaltung und der von ihr vertretenen 

„strengen Trennungstheorie“. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 23.11.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-575/17 22.11.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Freier Kapitalverkehr – Quellensteuer auf 
den Bruttobetrag der Dividenden nationalen Ursprungs, die an gebietsfremde 
Gesellschaften ausgeschüttet werden – Stundung der Steuer auf die an eine 
gebietsansässige Gesellschaft ausgeschütteten Dividenden im Fall eines Ver-
lustjahrs – Ungleichbehandlung – Rechtfertigung – Vergleichbarkeit – Ausge-
wogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten – 
Effizienz der Beitreibung der Steuer – Verhältnismäßigkeit – Diskriminierung 

C-625/17 22.11.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 56 und 63 AEUV – Freier Dienstleis-
tungsverkehr und freier Kapitalverkehr – Kreditinstitute – Auf der Grundlage 
der unkonsolidierten Bilanzsumme der in Österreich niedergelassenen Kredit-
institute bestimmte Stabilitätsabgabe und Sonderbeitrag zu dieser Abgabe – 
Einbeziehung von grenzüberschreitenden Bankgeschäften – Ausschluss der 
Geschäfte von Tochtergesellschaften in einem anderen Mitgliedstaat – Unter-
schiedliche Behandlung – Beschränkung – Rechtfertigung 

C-295/17 22.11.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Anwendungsbereich – Steuerbare Umsätze – Ent-
geltliche Leistung – Unterscheidung zwischen nicht steuerbarem Schadenser-
satz und steuerbaren Dienstleistungen gegen Leistung einer ‚Ausgleichszah-
lung‘ 

C-664/16 21.11.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 167, 168, 178 und 273 – Umfang des Rechts auf 
Vorsteuerabzug – Fehlen von Rechnungen – Heranziehung eines gerichtlichen 
Sachverständigengutachtens – Beweislast in Bezug auf das Recht auf Vor-
steuerabzug – Grundsätze der steuerlichen Neutralität und der Verhältnismä-
ßigkeit“ 

C-648/16 21.11.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Art. 273 – Steuernacherhebung – Induktive Methode zur Festsetzung der 
Steuerbemessungsgrundlage – Recht auf Abzug der Vorsteuer – Vermutung – 
Grundsätze der Neutralität und der Verhältnismäßigkeit – Nationales Gesetz, 
das die Berechnung der Mehrwertsteuer auf den geschätzten Umsatz stützt 

 

Alle am 28.11.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 57/15 05.09.2018 
Feststellung der Ausgangslohnsumme und der Zahl der Beschäftigten für Zwe-
cke der Schenkungsteuer 

III R 42/17 05.07.2018 Steuerbefreiung bei Umrüstung eines Fahrzeugs zum Elektrofahrzeug 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207970&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4704334
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207968&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4698856
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207965&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4699144
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C48B1B2F224347B3962C3992154F9E3C?text=&docid=207948&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4537109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207945&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4537444
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38517&pos=0&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38520&pos=1&anz=46
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII R 2/15 21.08.2018 Tarifbegünstigte Veräußerung einer freiberuflichen Einzelpraxis 

GrS 1/16 30.10.2018 Einstellung des Verfahrens vor dem Großen Senat GrS 1/16 

XI R 30/16 18.09.2018 Zur Abzinsung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG 

 

Alle am 28.11.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
VII R 20/17  
 

07.08.2018 Zur Einreihung von Rundstäben aus Cermets 

 
IX B 48/18 
 

05.10.2018 
Verfahrensfehlerhafte Ermessensausübung des FG bei Nichteinholung eines 
Sachverständigengutachtens - Unternehmensbewertung 

 
VI R 10/16  
 

29.08.2018 Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwendungen eines LKW-Fahrers 

 
IX B 143/17 
 

28.08.2018 Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung 

 
III B 160/17 
 

25.09.2018 Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen 

III R 41/17 05.07.2018 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 05.07.2018 III R 42/17 - Steuerbefreiung bei 
Umrüstung eines Fahrzeugs zum Elektrofahrzeug 

X R 28/12 30.10.2018 
Beendigung der Verfahren X R 28/12 und GrS 1/16 (strenge oder modifizierte 
Trennungstheorie bei teilentgeltlichen Übertragungen) wegen Abhilfe durch 
das FA 

VIII B 49/18 09.10.2018 
Anwendung der Tarifermäßigung für Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten 
auf die Veräußerung von Einzelwirtschaftsgütern 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38523&pos=2&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38526&pos=3&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38529&pos=4&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38532&pos=5&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38535&pos=6&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38538&pos=7&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38541&pos=8&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38544&pos=9&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38547&pos=10&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38550&pos=11&anz=46
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38553&pos=12&anz=46
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
XI R 57/17  
 

29.08.2018 
Zum Einwendungsausschluss des § 166 AO bei unterlassenem Widerspruch 
gegen eine Forderungsanmeldung des FA und zur Mittelvorsorgepflicht bei 
Gewährung von AdV 

 

Alle bis zum 30.11.2018 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
III C 3 -S 
7170/08/1000
1 
 

29.11.2018 
Umsatzsteuerfreie Umsätze von Heileurythmisten nach § 4 Nr. 14 Buchstabe a 
UStG; Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 26. Juli 2017, XI R 3/15 
 

 
IV C 5 -S 
2353/08/1000
6 :009 
 

28.11.2018 
Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei be-
trieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2019 
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Franco-German joint declaration on the taxation of digital companies and 
minimum taxation 


 


We reaffirm our determination to establish a fair and effective taxation of large digital 
companies that will contribute to the modernization of our tax systems. 


We expect the OECD will reach an agreement by 2020 on proposals aimed at tackling 
the challenges raised by the digitalization of the economy and tax avoidance. We will 
discuss proposals on taxing the digital economy and minimum taxation also in the G7 
and G20. We are committed to immediately implement an OECD outcome into binding 
European law. 


We invite the EU Commission and the Council: 


- first to amend and focus its draft directive for a digital services tax on a tax base 
referring to advertisement, on the basis of a  3 % tax on turnover, 


- and second to submit proposals in due course on taxing the digital economy 
and minimum taxation in line with the work of the OECD. 


 


We urge the Council to adopt the legally binding directive on DST without delay and in 
any case before March 2019 at the latest. It will enter into force on 1st January 2021, if 
no international solution has been agreed upon. The directive would not prevent 
Member States from introducing in their domestic legislation a digital tax on a broader 
base. 
 


In case such an international solution has been agreed and subsequently translated in 
EU law before 1st January 2021, the implementation of this directive will be withdrawn 
[by a majority vote]. It will expire by 2025. 
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BETREFF  1. Anwendung des § 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 EStG bei Übertragung eines einzelnen 
Wirtschaftsguts und Übernahme von Verbindlichkeiten innerhalb einer 
Mitunternehmerschaft; 
2. Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils nach § 6 Absatz 3 EStG bei 
gleichzeitiger Ausgliederung von Wirtschaftsgütern des Sonderbetriebsvermögens nach 
§ 6 Absatz 5 EStG; 


  Anwendung der BFH-Urteile vom 21. Juni 2012 - IV R 1/08 -, 
vom 19. September 2012 - IV R 11/12 - und 
vom 2. August 2012 - IV R 41/11 


   BEZUG  BMF-Schreiben vom 8. August 2013 
- IV C 6 - S 2241/10/10002, DOK 2013/07487777 - 
Schreiben des Staatsministeriums des Freistaates Sachsen vom 30. August 2013 
- 32 - S 2241 - 103/40-33604 - 


   GZ  IV C 6 - S 2241/10/10002 
DOK  2013/0837216 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. Urteile des BFH zur Übertragung von Mitunternehmeranteilen und von 
Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens nach § 6 Absatz 3 und 5 EStG 


 
1. Teilentgeltliche Übertragungen und Übernahme von Verbindlichkeiten 


 
a) BFH-Urteil vom 19. September 2012 - IV R 11/12 - 
 
Der IV. Senat des BFH hat mit Urteil vom 19. September 2012 - IV R 11/12 - entschieden, 
dass die teilentgeltliche Übertragung eines Wirtschaftsguts aus dem Sonderbetriebsvermögen 
in das Gesamthandsvermögen derselben Personengesellschaft nicht zur Realisierung eines 
Gewinns führe, wenn das Entgelt den Buchwert des übertragenen Wirtschaftsguts nicht über-
steige. Er ist der Auffassung, dass bei Annahme einer teilentgeltlichen Übertragung eines 
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Seite 2  Wirtschaftsguts der entstandene Veräußerungsgewinn in der Weise zu ermitteln sei, dass dem 


erbrachten Teilentgelt der gesamte Buchwert des Wirtschaftsguts gegenübergestellt werden 
müsse. Erreiche das Teilentgelt den Buchwert des Wirtschaftsguts nicht, so sei von einem 
insgesamt unentgeltlichen Vorgang auszugehen.  
 
b) BFH-Urteil vom 21. Juni 2012 - IV R 1/08 - 
 
In dem zu § 6 Absatz 5 EStG i. d. F. des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 ergan-
genen Urteil vom 21. Juni 2012 - IV R 1/08 - hat der IV. Senat des BFH zur teilentgeltlichen 
Übertragung eines Grundstücks aus dem Sonderbetriebsvermögen in das Gesamthandsver-
mögen einer Schwesterpersonengesellschaft im Streitjahr 1999 Stellung genommen. Er ist 
dabei der Auffassung des Finanzamts gefolgt, dass diese Übertragung nach der damaligen 
Gesetzeslage gemäß dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 zur Aufdeckung der 
gesamten stillen Reserven des Grundstücks geführt habe. In der Urteilsbegründung führt der 
IV. Senat des BFH aus, dass es hinsichtlich des entgeltlich übertragenen Teils zu keinem 
Gewinn komme, weil ein Entgelt (eine Forderung) genau in Höhe des Buchwerts des Grund-
stücks eingeräumt worden sei (Rdnr. 22). Soweit die Übertragung unentgeltlich durchgeführt 
worden sei, habe sie zu einem Entnahmegewinn geführt (Rdnr. 23).  
 
2. Übertragungen auf Grund eines „Gesamtplans“ - BFH-Urteil vom 2. August 2012 


- IV R 41/11 - 
 
Ferner hat der BFH mit Urteil vom 2. August 2012 - IV R 41/11 - entschieden, dass der 
Gesellschafter einer Personengesellschaft seinen Gesellschaftsanteil steuerneutral übertragen 
könne, auch wenn er ein in seinem Sonderbetriebsvermögen befindliches Grundstück zeit-
gleich und ebenfalls steuerneutral auf eine zweite (neugegründete) Personengesellschaft 
übertrage. Im entschiedenen Fall war der Steuerpflichtige alleiniger Kommanditist einer 
GmbH & Co.KG sowie alleiniger Gesellschafter der Komplementär-GmbH. Der Steuer-
pflichtige vermietete der KG das in seinem Eigentum stehende Betriebsgrundstück. Am 
1. Oktober 2002 schenkte er seiner Tochter zunächst 80 % seines Anteils an der KG sowie die 
gesamten Anteile an der GmbH. Anschließend gründete er eine zweite GmbH & Co. KG, auf 
die er dann am 19. Dezember 2002 das Betriebsgrundstück übertrug. Am selben Tag wurde 
auch der restliche KG-Anteil auf die Tochter übertragen. Der Stpfl. ging davon aus, dass alle 
Übertragungen zum Buchwert und damit steuerneutral erfolgen könnten. Das Finanzamt 
stimmte dem nur in Bezug auf die Übertragung des Grundstücks zu. Wegen dessen steuer-
neutraler Ausgliederung nach § 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 EStG sei nicht der gesamte 
Mitunternehmeranteil übertragen worden mit der Folge, dass die stillen Reserven im Mit-
unternehmeranteil aufzudecken seien. Nach Tz. 7 des BMF-Schreibens zu § 6 Absatz 3 EStG 
vom 3. März 2005 (BStBl I Seite 458) bewirke die steuerneutrale Ausgliederung von Wirt-
schaftsgütern des Sonderbetriebsvermögens (hier das Grundstück) in ein anderes Betriebs-







 
Seite 3  vermögen, dass der Anteil am Gesamthandsvermögen nicht nach § 6 Absatz 3 EStG zum 


Buchwert übertragen werden könne. Eine gleichzeitige Inanspruchnahme („Kumulation“) von 
Steuervergünstigungen nach § 6 Absatz 3 EStG einerseits und nach § 6 Absatz 5 EStG an-
dererseits sei nicht möglich.  
 
Von dieser Ansicht der Finanzverwaltung ist der IV. Senat des BFH mit Urteil vom 2. August 
2012 - IV R 41/11 - abgewichen. In der Urteilsbegründung führt er aus, dass der gleichzeitige 
Eintritt der Rechtsfolgen beider Normen (Buchwerttransfer) dem Sinn und Zweck des Geset-
zes regelmäßig nicht zuwiderlaufe. Der Zweck der Regelungen des § 6 Absatz 3 EStG und 
des § 6 Absatz 5 EStG gebiete keine Auslegung beider Vorschriften dahingehend, dass bei 
gleichzeitigem Vorliegen ihrer Tatbestandsvoraussetzungen § 6 Absatz 3 Satz 1 EStG stets 
nur eingeschränkt nach Maßgabe einer anders lautenden Zweckbestimmung des - im Streitfall 
einschlägigen - § 6 Absatz 5 Satz 3 EStG verstanden werden und zur Anwendung gelangen 
dürfe. Bei der gleichzeitigen (auch taggleichen) Anwendung beider Normen komme es auch 
nicht zu einer Kumulation von Steuervergünstigungen. Denn die durch ein nach § 6 Absatz 5 
EStG begünstigtes Einzelwirtschaftsgut verkörperten stillen Reserven wären anlässlich der 
Übertragung einer nach § 6 Absatz 3 EStG begünstigten Sachgesamtheit gleichfalls nicht 
aufzudecken gewesen, wenn das betreffende Wirtschaftsgut weiterhin dieser Sachgesamtheit 
zugehörig gewesen wäre. Zugleich blieben die stillen Reserven dieses Wirtschaftsguts in 
beiden Fällen gleichermaßen steuerverhaftet. Soweit durch die parallele Anwendung beider 
Vorschriften missbräuchliche Gestaltungen zu befürchten seien, werde dem durch die Rege-
lung von Sperrfristen in beiden Vorschriften vorgebeugt. Das Gesetz gestatte somit beide 
Buchwertübertragungen nebeneinander und räume keiner der beiden Regelungen einen 
Vorrang ein.  
 
II. Auffassung der Finanzverwaltung 
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder in der Sitzung ESt II/2013 zu TOP 15 wird zur Anwendung der o. g. BFH-Urteile 
durch die Finanzverwaltung wie folgt Stellung genommen: 
 
1. Teilentgeltliche Übertragungen und Übernahme von Verbindlichkeiten 


 
a) BFH-Urteil vom 19. September 2012 - IV R 11/12 - 
 
Der IV. Senat des BFH lehnt in dieser Entscheidung die von der Finanzverwaltung in Tz. 15 
des BMF-Schreibens vom 8. Dezember 2011 (BStBl I Seite 1279) vertretene Rechtsauf-
fassung ab. Danach ist die Frage, ob eine teilentgeltliche Übertragung vorliegt, nach den 
Grundsätzen der „Trennungstheorie“ anhand der erbrachten Gegenleistung im Verhältnis zum 
Verkehrswert des übertragenen Wirtschaftsguts zu prüfen. Liegt die Gegenleistung unter dem 







 
Seite 4  Verkehrswert, handelt es sich um eine teilentgeltliche Übertragung, bei der der unentgeltliche 


Teil nach § 6 Absatz 5 Satz 3 EStG zum Buchwert zu übertragen ist. Hinsichtlich des entgelt-
lichen Teils der Übertragung liegt eine Veräußerung des Wirtschaftsguts vor und es kommt 
insoweit zur Aufdeckung der stillen Reserven des Wirtschaftsguts. Nach Auffassung des 
IV. Senats des BFH ist bei einer teilentgeltlichen Übertragung eines Wirtschaftsguts zur Er-
mittlung des Veräußerungsgewinns dem erbrachten Teilentgelt der gesamte Buchwert des 
Wirtschaftsguts gegenüber zu stellen. Eine Gewinnrealisierung ist nicht gegeben, soweit das 
Entgelt den Buchwert nicht übersteigt. 
 
Zur Frage der Gewinnrealisation bei teilentgeltlichen und mischentgeltlichen (d. h. gegen 
Gewährung von Gesellschaftsrechten und sonstiges Entgelt) Übertragungen von Einzelwirt-
schaftsgütern ist ein Revisionsverfahren beim X. Senat des BFH anhängig - X R 28/12 -. Die 
noch ausstehende Entscheidung des X. Senats des BFH bleibt abzuwarten. Daher wird die 
Entscheidung über die Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 19. September 2012 - IV R 
11/12 - im Bundessteuerblatt Teil II zunächst zurückgestellt. In einschlägigen Fällen ist vor-
erst weiterhin uneingeschränkt die in Tz. 15 des BMF-Schreibens zu § 6 Absatz 5 EStG vom 
8. Dezember 2011 (BStBl I Seite 1279) vertretene Rechtsauffassung anzuwenden. Einsprüche 
von Steuerpflichtigen, die gegen entsprechende Steuerbescheide unter Berufung auf das BFH-
Urteil vom 19. September 2012 - IV R 11/12 - eingelegt werden, ruhen gemäß § 363 Absatz 2 
Satz 2 AO kraft Gesetzes bis zur endgültigen Klärung der Problematik. 
 
b) BFH-Urteil vom 21. Juni 2012 - IV R 1/08 - 
 


Mit den Aussagen des IV. Senats des BFH in seinen Entscheidungsgründen zeichnete sich 
bereits in diesem Urteil ab, dass er bei einer teilentgeltlichen Übertragung von Einzelwirt-
schaftsgütern nicht dem Verständnis der Finanzverwaltung zur Behandlung von teilentgelt-
lichen Übertragungsvorgängen gemäß Tz. 15 des BMF-Schreibens zu § 6 Absatz 5 EStG vom 
8. Dezember 2011 (BStBl I Seite 1279) folgen will. Deshalb wird die Entscheidung über die 
Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 21. Juni 2012 - IV R 1/08 - im Bundessteuerblatt 
Teil II gleichfalls vorerst zurückgestellt. 
 
2. Übertragungen auf Grund eines „Gesamtplans“ - BFH-Urteil 


vom 2. August 2012 - IV R 41/11 - 


 
Das BFH-Urteil vom 2. August 2012 - IV R 41/11 - weicht nicht nur von Tz. 7 des BMF-
Schreibens zu § 6 Absatz 3 EStG vom 3. März 2005 (BStBl I Seite 458) ab, sondern berück-
sichtigt auch nicht in ausreichendem Maß den historischen Willen des Gesetzgebers. Bis 
einschließlich VZ 1998 regelte § 7 Absatz 1 EStDV in den Fällen der unentgeltlichen Über-
tragung von betrieblichen Sachgesamtheiten, wie Betrieben, Teilbetrieben und Mitunterneh-
meranteilen, die Buchwertfortführung durch den Rechtsnachfolger. Nach der Gesetzesbe-







 
Seite 5  gründung zu § 6 Absatz 3 EStG im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 


sollen mit dem neu eingefügten Absatz 3 in den Fällen der unentgeltlichen Übertragung von 
Betrieben, Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen die bisherigen Regelungen des § 7 
Absatz 1 EStDV übernommen werden. In der Gesetzesbegründung wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die bisherige Regelung des § 7 Absatz 1 EStDV beizubehalten und insbe-
sondere eine Einschränkung des bisherigen Anwendungsbereichs der Vorschrift nicht beab-
sichtigt ist (BT-Drucks. 14/6882, Seite 32; BT-Drucks. 14/7344, Seite 7). Der im Rahmen des 
Vermittlungsverfahrens zum Unternehmensteuerfortentwicklungsgesetz 2001 neu eingefügte 
§ 6 Absatz 3 Satz 2 EStG geht auf eine Prüfbitte des Bundesrates zurück. Der Bundesrat hatte 
um eine gesetzliche Klarstellung gebeten, dass die Zurückbehaltung von Sonderbetriebs-
vermögen für die Anwendung des § 6 Absatz 3 EStG unschädlich sein soll. Dabei ging es 
dem Bundesrat aber nur um eine Öffnung des gleitenden Generationenübergangs, wobei er 
davon ausging, dass der Übernehmer letztlich ebenfalls das im Sonderbetriebsvermögen zu-
rückbehaltene funktional wesentliche Wirtschaftsgut erhält. Das BFH-Urteil vom 2. August 
2012 - IV R 41/11 - widerspricht dieser Zielsetzung des Gesetzgebers und eröffnet unter 
Außerachtlassung der „Gesamtplanrechtsprechung“ in bestimmten Fallkonstellationen die 
Möglichkeit einer schrittweisen steuerneutralen Übertragung wesentlicher Betriebsgrundlagen 
auf mehrere verschiedene Rechtsträger.  
 
Zur Frage der Anwendung der „Gesamtplanrechtsprechung“ ist ein Revisionsverfahren beim 
BFH anhängig - I R 80/12 -. Im Verfahren I R 80/12 geht es zwar im Schwerpunkt um eine 
Einbringung zum Buchwert nach § 20 UmwStG. Allerdings besteht im Verfahren I R 80/12 
insofern eine gewisse Ähnlichkeit mit dem vom IV. Senat des BFH in seinem Urteil vom 
2. August 2012 - IV R 41/11 - entschiedenen Fall, als hier kurz vor der Einbringung die 
beiden Grundstücke als funktional wesentliche Betriebsgrundlagen in ein anderes Betriebs-
vermögen ausgegliedert wurden. Es stellt sich demzufolge auch im Verfahren I R 80/12 die 
Frage, ob unter Berücksichtigung der „Gesamtplanrechtsprechung“ ein vollständiger, nach 
§ 20 Absatz 1 UmwStG begünstigter Betrieb eingebracht worden ist. Das Vorliegen eines 
Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils als Buchwertfortführungsgegenstand ist 
nämlich sowohl bei § 6 Absatz 3 EStG als auch bei den §§ 20 und 24 UmwStG erforderlich 
und grundsätzlich nach denselben Kriterien zu beurteilen. Die noch ausstehende Entscheidung 
des I. Senats des BFH ist deshalb abzuwarten. Daher wird die Entscheidung über die Veröf-
fentlichung des BFH-Urteils vom 2. August 2012 - IV R 41/11 - im Bundessteuerblatt Teil II 
gleichfalls vorerst zurückgestellt. In einschlägigen Fällen ist weiterhin uneingeschränkt die 
Tz. 7 des BMF-Schreibens zu § 6 Absatz 3 EStG vom 3. März 2005 (BStBl I Seite 458) anzu-
wenden. Eine gleichzeitige Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen nach § 6 Absatz 3 
EStG einerseits und nach § 6 Absatz 5 EStG andererseits ist danach nicht möglich. Ein-
sprüche von Steuerpflichtigen, die gegen entsprechende Steuerbescheide unter Berufung auf 
das BFH-Urteil vom 2. August 2012 - IV R 41/11 - eingelegt werden, ruhen gemäß § 363 
Absatz 2 Satz 2 AO kraft Gesetzes bis zur endgültigen Klärung der Problematik. 
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Im Auftrag 
 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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Deutscher Bundestag Drucksache 19/6140 
19. Wahlperiode 28.11.2018 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 19/4949, 19/5417, 19/5647 Nr. 15 – 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 


A. Problem 
Für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen herrscht Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum. Außerdem sind steigende Mieten zu beobachten. Nur 
durch verstärkten Mietwohnungsneubau kann die Nachfrage gedeckt werden. Pri-
vate Investoren sollen sich verstärkt im bezahlbaren Mietwohnungsneubau enga-
gieren. 


B. Lösung 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die in der von der Bundesregierung 
gestarteten Wohnraumoffensive vorgesehenen steuerlichen Anreize für den Miet-
wohnungsneubau im bezahlbaren Mietsegment in die Tat umgesetzt werden. 


Die Sonderabschreibung als ein steuerliches Instrument der Förderung des Miet-
wohnungsneubaus kann im freifinanzierten Wohnungsmarkt Anreize setzen, um 
die Bautätigkeit anzuregen. Durch die Regelung werden nicht nur Wohnungen im 
Zusammenhang mit dem Neubau von Gebäuden gefördert, sondern auch Maß-
nahmen zur Schaffung neuer Wohnungen in bestehenden Gebäuden. Die Maß-
nahme soll auch in Gebieten mit Flächenknappheit für die entsprechenden An-
reize sorgen. Zudem werden mit einer steuerlichen Förderung die Maßnahmen 
der Länder im sozialen Mietwohnungsbau ergänzt und unterstützt, um insbeson-
dere private Investoren zum Bau bezahlbaren Mietwohnraumes anzuregen. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


 


– Redaktionelle Änderung in § 7b Absatz 1 Satz 1 EStG 


– Gesetzliche Klarstellung der Vermietung zu Wohnzwecken (§ 7b Absatz 2 
Nummer 3 EStG) 


– Anlaufhemmung zur Rückgängigmachung (§ 7b Absatz 4 Satz 3 EStG) 
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– Änderung der Steuerbefreiung für Wohnungsbaugenossenschaften und – 


vereine in § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG beim Betrieb von Mieterstroman-
lagen. 


 


Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, 
FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


C. Alternativen 
Die steuerliche Förderung in Form einer bis Ende des Jahres 2021 befristeten Son-
derabschreibung ist im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vorgese-
hen. 


Dort ist bereits festgelegt, dass die Sonderabschreibung zusätzlich zur linearen 
Abschreibung über vier Jahre 5 Prozent pro Jahr beträgt. Daher scheiden weitere 
Alternativen aus. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
(Steuermindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskör-
perschaft 


volle Jah-
reswirkung 


1) 


Kassenjahr 


2018 2019 2020 2021 2022 


Insgesamt - 235 - - -5 -95 -310 


Bund - 98 - - -2 -41 -131 


Länder - 90 - - -2 -35 -117 


Gemeiden - 47 - - -1 -19 -62 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 


 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Durch die Einfügung des § 7b des Einkommensteuergesetzes (EStG) soll die 
Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren und mittleren Mietpreissegment ge-
fördert werden. Der gemäß § 7b Absatz 5 EStG vom Steuerpflichtigen zu füh-
rende Nachweis über erhaltene De-minimis-Beihilfen führt zu einem Erfüllungs-
aufwand für Bürgerinnen und Bürger in Höhe von 38 189 Stunden. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Durch die Einfügung des § 7b EStG soll die Schaffung neuer Mietwohnungen im 
unteren und mittleren Mietpreissegment gefördert werden. Bei Inanspruchnahme 
der Sonderabschreibung fällt jedoch zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand i. 
H. von rund 632 400 Euro für den Nachweis über die Einhaltung der De-minimis-
Verordnung gemäß § 7b Absatz 5 EStG an. Dieser unterliegt der „One in, one 
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out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015) und stellt ein „In“ von 
632 400 Euro dar. Die erforderliche Kompensation wird durch andere Vorhaben 
aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen erbracht. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Der zusätzliche jährliche Erfüllungsaufwand von 632 400 Euro entfällt in voller 
Höhe auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Auf Grund der geplanten Änderungen ist für die Steuerverwaltung der Länder mit 
einem im Laufe des Förderzeitraums steigenden, aber geringfügigen Mehrauf-
wand zu rechnen. Dieser beläuft sich voraussichtlich für den Veranlagungszeit-
raum (VZ) 2019 auf 32 000 Euro und für die folgenden VZ auf 323 000 Euro (VZ 
2020), 936 500 Euro (VZ 2021), 1 702 000 Euro (VZ 2022), 2 327 500 Euro (VZ 
2023), 2 577 000 Euro (VZ 2024) und 2 624 000 Euro (VZ 2025). Auch in den 
Folgejahren nach Auslaufen der Regelung müssen die Tatbestandsmerkmale 
überwacht werden, was ebenfalls zu Mehraufwand führt. Es ist weiterhin damit 
zu rechnen, dass zusätzlich zu diesen bezifferten Mehraufwendungen weiterer 
Mehraufwand auf Grund von Änderungsbescheiden und ggf. eingelegten Rechts-
behelfen anfallen wird. 


Durch die Einführung des § 7b EStG entsteht in den Ländern einmaliger automa-
tionstechnischer Umstellungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 
Auf Grund der Einführung eines neuen Sonderabschreibungstatbestandes ist für 
die anspruchsberechtigten Unternehmen nicht mit weiterem Mehraufwand zu 
rechnen. Durch die günstigere Finanzierung und das angestrebte höhere Angebot 
an Wohnraum werden die Mieten tendenziell sinken bzw. der Mietanstieg ge-
bremst. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/4949, 19/5417 in der aus der nachstehen-
den Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 28. November 2018 


Der Finanzausschuss 


Bettina Stark-Watzinger 
Vorsitzende 


 
 


 
 


Olav Gutting 
Berichterstatter 


Bernhard Daldrup 
Berichterstatter 


Lisa Paus 
Berichterstatterin 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 5 – Drucksache 19/6140 
 
 
Zusammenstellung 
Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 
– Drucksachen 19/4949, 19/5417 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerli-
chen Förderung des Mietwohnungs-


neubaus 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerli-
chen Förderung des Mietwohnungs-


neubaus 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I 
S. 3214) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I 
S. 3214) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 7a folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 7b Sonderabschreibung für Mietwoh-
nungsneubau“. 


 


2. Nach § 7a wird folgender § 7b eingefügt: 2. Nach § 7a wird folgender § 7b eingefügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 7b „§ 7b 


Sonderabschreibung für Mietwohnungsneu-
bau 


Sonderabschreibung für Mietwohnungsneu-
bau 


(1) Für die Anschaffung oder Herstel-
lung neuer Wohnungen, die in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union belegen 
sind, auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) 
angewendet wird, können nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung und in den folgenden 
drei Jahren Sonderabschreibungen bis zu jähr-
lich 5 Prozent der Bemessungsgrundlage ne-
ben der Absetzung für Abnutzung nach § 7 
Absatz 4 in Anspruch genommen werden. Im 
Fall der Anschaffung ist eine Wohnung neu, 
wenn sie bis zum Ende des Jahres der Fertig-
stellung angeschafft wird. In diesem Fall kön-
nen die Sonderabschreibungen nach Satz 1 
nur vom Anschaffenden in Anspruch genom-
men werden. Bei der Anwendung des Satzes 
1 sind den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union Staaten gleichgestellt, die auf Grund 
vertraglicher Verpflichtung Amtshilfe ent-
sprechend dem EU-Amtshilfegesetz in einem 
Umfang leisten, der für die Überprüfung der 
Voraussetzungen dieser Vorschrift erforder-
lich ist. 


(1) Für die Anschaffung oder Herstel-
lung neuer Wohnungen, die in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union belegen 
sind, können nach Maßgabe der nachfolgen-
den Absätze im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung und in den folgenden drei Jahren 
Sonderabschreibungen bis zu jährlich 5 Pro-
zent der Bemessungsgrundlage neben der Ab-
setzung für Abnutzung nach § 7 Absatz 4 in 
Anspruch genommen werden. Im Fall der An-
schaffung ist eine Wohnung neu, wenn sie bis 
zum Ende des Jahres der Fertigstellung ange-
schafft wird. In diesem Fall können die Son-
derabschreibungen nach Satz 1 nur vom An-
schaffenden in Anspruch genommen werden. 
Bei der Anwendung des Satzes 1 sind den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Staaten gleichgestellt, die auf Grund vertrag-
licher Verpflichtung Amtshilfe entsprechend 
dem EU-Amtshilfegesetz in einem Umfang 
leisten, der für die Überprüfung der Voraus-
setzungen dieser Vorschrift erforderlich ist. 


(2) Die Sonderabschreibungen können 
nur in Anspruch genommen werden, wenn  


(2) Die Sonderabschreibungen können 
nur in Anspruch genommen werden, wenn  


1. durch Baumaßnahmen auf Grund eines 
nach dem 31. August 2018 und vor dem 
1. Januar 2022 gestellten Bauantrags o-
der einer in diesem Zeitraum getätigten 
Bauanzeige neue, bisher nicht vorhan-
dene, Wohnungen geschaffen werden, 
die die Voraussetzungen des § 181 Ab-
satz 9 des Bewertungsgesetzes erfüllen; 
hierzu gehören auch die zu einer Woh-
nung gehörenden Nebenräume, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten 3 000 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche nicht übersteigen und  


2. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


3. die Wohnung im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung und in den folgenden 
neun Jahren der entgeltlichen Überlas-
sung zu Wohnzwecken dient.  


3. die Wohnung im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung und in den folgenden 
neun Jahren der entgeltlichen Überlas-
sung zu Wohnzwecken dient; Wohnun-
gen dienen nicht Wohnzwecken, so-
weit sie zur vorübergehenden Beher-
bergung von Personen genutzt wer-
den. 


(3) Bemessungsgrundlage für die Son-
derabschreibungen nach Absatz 1 sind die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 
nach Absatz 2 begünstigten Wohnung, jedoch 
maximal 2 000 Euro je Quadratmeter Wohn-
fläche. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Die nach Absatz 1 in Anspruch ge-
nommenen Sonderabschreibungen sind rück-
gängig zu machen, wenn 


(4) Die nach Absatz 1 in Anspruch ge-
nommenen Sonderabschreibungen sind rück-
gängig zu machen, wenn 


1. die begünstigte Wohnung im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung und in 
den folgenden neun Jahren nicht der ent-
geltlichen Überlassung zu Wohnzwe-
cken dient, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die begünstigte Wohnung oder ein Ge-
bäude mit begünstigten Wohnungen im 
Jahr der Anschaffung oder der Herstel-
lung oder in den folgenden neun Jahren 
veräußert wird und der Veräußerungsge-
winn nicht der Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuer unterliegt oder 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die Baukostenobergrenze nach Absatz 2 
Nummer 2 innerhalb der ersten drei 
Jahre nach Ablauf des Jahres der An-
schaffung oder Herstellung der begüns-
tigten Wohnung durch nachträgliche An-
schaffungs- oder Herstellungskosten 
überschritten wird.  


3. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Steuer- oder Feststellungsbescheide, in denen 
Sonderabschreibungen nach Absatz 1 berück-
sichtigt wurden, sind insoweit aufzuheben o-
der zu ändern. Das gilt auch dann, wenn die 
Steuer- oder Feststellungsbescheide bestands-
kräftig geworden sind; die Festsetzungsfristen 
für das Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
und für die folgenden drei Kalenderjahre be-
ginnen insoweit mit Ablauf des zehnten Ka-
lenderjahres nach dem Kalenderjahr der An-
schaffung oder Herstellung. § 233a Absatz 2a 
der Abgabenordnung ist insoweit nicht anzu-
wenden. 


Steuer- oder Feststellungsbescheide, in denen 
Sonderabschreibungen nach Absatz 1 berück-
sichtigt wurden, sind insoweit aufzuheben o-
der zu ändern. Das gilt auch dann, wenn die 
Steuer- oder Feststellungsbescheide bestands-
kräftig geworden sind; die Festsetzungsfristen 
für das Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
und für die folgenden drei Kalenderjahre be-
ginnen insoweit mit Ablauf Kalenderjahres, 
in dem das Ereignis im Sinne des Satzes 1 
eingetreten ist. § 233a Absatz 2a der Abga-
benordnung ist insoweit nicht anzuwenden. 


(5) Die Sonderabschreibungen nach 
Absatz 1 werden nur gewährt, soweit die Vo-
raussetzungen der Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. De-
zember 2013 über die Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf 
De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 
24.12.2013, S. 1, De-minimis-Verordnung) in 
der jeweils geltenden Fassung eingehalten 
sind. Unter anderem darf hiernach der Ge-
samtbetrag der einem einzigen Unternehmen 
gewährten De-minimis-Beihilfe in einem 
Zeitraum von drei Veranlagungszeiträumen 
200 000 Euro nicht übersteigen. Bei dieser 
Höchstgrenze sind auch andere in diesem 
Zeitraum an das Unternehmen gewährte De-
minimis-Beihilfen gleich welcher Art und 
Zielsetzung zu berücksichtigen. Die Sonder-
abschreibungen werden erst gewährt, wenn 
der Anspruchsberechtige in geeigneter Weise 
den Nachweis erbracht hat, in welcher Höhe 
ihm in den beiden vorangegangenen sowie im 
laufenden Veranlagungszeitraum De-mini-
mis-Beihilfen gewährt worden sind, für die 
die vorliegende oder andere De-minimis-Ver-
ordnungen gelten, und nur soweit, wie die Vo-
raussetzungen der De-minimis-Verordnung 
bei dem Unternehmen im Sinne der De-mini-
mis-Verordnung eingehalten werden.“ 


(5) u n v e r ä n d e r t  


3. § 37 Absatz 3 Satz 10 wird wie folgt gefasst: 3. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„Satz 8 gilt nicht für negative Einkünfte aus 
der Vermietung oder Verpachtung eines Ge-
bäudes, für das Sonderabschreibungen nach 
§ 7b dieses Gesetzes oder erhöhte Absetzun-
gen nach den §§ 14a, 14c oder 14d des Ber-
linfördergesetzes in Anspruch genommen 
werden.“ 


 


4. Nach § 52 Absatz 15 wird folgender Ab-
satz 15a eingefügt: 


4. u n v e r ä n d e r t  


„(15a) Die Inanspruchnahme der Son-
derabschreibungen nach § 7b in der Fassung 
des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] kann letztmalig für den Veranlagungs-
zeitraum 2026, in den Fällen des § 4a letztma-
lig für Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 
2027 enden, geltend gemacht werden. Das gilt 
auch dann, wenn der Abschreibungszeitraum 
nach § 7b Absatz 1 noch nicht abgelaufen 
ist.“ 


 


 


Artikel 2 


 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


 Das Körperschaftsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 1. In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 2 wird das 
Semikolon am Ende durch einen Punkt er-
setzt und werden die folgenden Sätze ange-
fügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „Erzielt das Unternehmen Einnahmen aus 
der Lieferung von Strom aus Anlagen, für 
den es unter den Voraussetzungen des § 21 
Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes einen Anspruch auf Zahlung eines Mie-
terstromzuschlags hat, erhöht sich die 
Grenze des Satzes 2 für diese Einnahmen 
auf 20 Prozent, wenn die Grenze des Sat-
zes 2 nur durch diese Einnahmen über-
schritten wird. Zu den Einnahmen nach 
Satz 3 gehören auch Einnahmen aus der 
zusätzlichen Stromlieferung im Sinne des 
§ 42a Absatz 2 Satz 6 des Energiewirt-
schaftsgesetzes sowie Einnahmen aus der 
Einspeisung von Strom aus diesen Anla-
gen;“. 


 2. § 34 wird wie folgt geändert: 


 a) Nach Absatz 3a wird folgender Ab-
satz 3b eingefügt: 


 „(3b) § 5 Absatz 1 Nummer 10 in 
der Fassung des Artikels ... des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2019 anzuwenden.“ 


 b) Der bisherige Absatz 3b wird Ab-
satz 3c. 


Artikel 2 Artikel 3 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Olav Gutting, Bernhard Daldrup und Lisa Paus 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/4949, 19/5417 in seiner 59. Sitzung am 19. 
Oktober 2018 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss 
für Wirtschaft und Energie sowie dem Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen zur Mit-
beratung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist außerdem nach § 96 GO-BT beteiligt. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


Der Gesetzentwurf sieht die Einführung einer zeitlich befristeten Sonderabschreibung in § 7b EStG für die An-
schaffung oder Herstellung neuer Mietwohngebäude mit dem Ziel vor, private Investitionen anzuregen. 


Eine vergleichbare Regelung gibt es bisher nicht. 


Ziel der Maßnahme ist es, möglichst zeitnah private Investoren zum Neubau von Mietwohnungen anzuregen. Die 
steuerliche Regelung soll ergänzend zu den von den Ländern initiierten Förderprogrammen laufen. Im Rahmen 
der Wohnraumoffensive sollen insgesamt 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime zusätzlich gebaut wer-
den. 


Die Sonderabschreibung trägt hierzu durch gezielte Förderung des Neubaus von Mietwohnungen bei. Die Son-
derabschreibung als ein steuerliches Instrument der Förderung des Mietwohnungsneubaus kann im freifinanzier-
ten Wohnungsmarkt Anreize setzen, um die Bautätigkeit anzuregen. Durch die Regelung werden nicht nur Woh-
nungen im Zusammenhang mit dem Neubau von Gebäuden gefördert, sondern auch Maßnahmen zur Schaffung 
neuer Wohnungen in bestehenden Gebäuden. Die Maßnahme soll auch in Gebieten mit Flächenknappheit für die 
entsprechenden Anreize sorgen. Zudem werden mit einer steuerlichen Förderung die Maßnahmen der Länder im 
sozialen Mietwohnungsbau ergänzt und unterstützt, um insbesondere privaten Investoren zum Bau bezahlbaren 
Mietwohnraumes anzuregen. 


Von der Inanspruchnahme der Förderung ausgeschlossen ist die Anschaffung und Herstellung von Wohnungen 
jedoch dann, wenn die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 3 000 Euro je m² 
Wohnfläche betragen. Fallen höhere Anschaffungs- oder Herstellungskosten an, führt dies ohne weiteren Ermes-
sensspielraum zum vollständigen Ausschluss der Förderung. Mit dieser Begrenzung soll die Anschaffung oder 
Herstellung hochpreisigen Mietwohnraums vermieden werden. Ziel der Förderung ist es, Investoren zum Bau von 
Mietwohnungen im unteren und mittleren Mietpreissegment zu bewegen. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 22. Sitzung am 19. November 2018 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf auf Drucksachen 19/4949, 19/5417 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Insti-
tutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. Bundesrechnungshof  


2. Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW) 


3. Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V. (BFW) 


4. Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände/Deutscher Städtetag, Hilmar von Lojewski 
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5. Deutscher Mieterbund e. V.  


6. Deutscher Steuerberaterverband e. V. 


7. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW) 


8. Haus und Grund Deutschland 


9. Hechtner, Prof. Dr. Frank, Technische Universität Kaiserslautern 


10. Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 


11. UTB Projektmanagement GmbH 


12. Zentraler Immobilien Ausschuss e. V. 


13. Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 27. Sitzung am 28. November 2018 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 24. Sitzung am 28. November 2018 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs. 


Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 10. Sit-
zung am 28. November 2018 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des 
Gesetzentwurfs. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 8. Sitzung am 17. Oktober 2018 
mit dem Gesetzentwurf gutachtlich befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwur-
fes gegeben sei. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Lediglich die Benennung des Bezugs 
zu dem SDG 11 (Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen) fehle. Eine 
Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/4949, 19/5417 in seiner 20. Sitzung am 7. No-
vember 2018 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchfüh-
rung der Anhörung am 19. November 2018 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 
24. Sitzung am 28. November 2018 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs auf Druck-
sachen 19/4949, 19/5417 in geänderter Fassung. 


Die Fraktion der CDU/CSU erinnerte daran, man habe im Rahmen der so genannten „Wohnraumoffensive“ der 
Bundesregierung auch eine steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus beschlossen. Hintergrund sei, dass 
gegen den Wohnraummangel die Schaffung von neuem, zusätzlichem Wohnraum oberste Priorität genießen 
müsse. Man werde dafür alles Notwendige tun. Ein Baustein neben vielen anderen Maßnahmen der Wohnraum-
offensive sei die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene steuerliche Sonder-AfA (Absetzung für Abnutzungen) für 
Mietwohnungsneubau. Diese soll neben der regulären linearen AfA im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 13 – Drucksache 19/6140 
 
 
und den drei Folgejahren zusätzlich fünf Prozent betragen. Damit könnten insgesamt 28 Prozent der absetzungs-
fähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten in den ersten vier Jahren abgeschrieben werden. Dies setze zu-
sätzliche Anreize, um neuen, bezahlbaren Mietwohnraum zu schaffen. Die Bezahlbarkeit folge aus den im Gesetz 
eingezogenen Grenzen: Die Förderung werde auf Vorhaben begrenzt, die maximal 3 000 Euro Herstellungs- oder 
Anschaffungskosten pro Quadratmeter Wohnfläche aufweisen würden. Kosten für Grund und Boden seien dabei 
nicht beinhaltet. Die Anhörung habe gezeigt, dass man mit der Grenze von 3 000 Euro richtig liege, denn einige 
Sachverständige hätten sie als zu niedrig, andere als zu hoch bezeichnet. Die Belastung für den Bundeshaushalt 
sei ebenfalls überschaubar, man habe die Bemessungsgrundlage auf 2 000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche 
begrenzt. Das Regelungsvorhaben sei schlank, effektiv, handhabbar und praxistauglich. Die Fraktion der 
CDU/CSU strebe an, dass schnell zusätzlicher Mietwohnungsbau entstehe. Die zeitliche Befristung der Sonder-
AfA führe zu einer zielgenauen Anreizwirkung. Man sei überzeugt, dass sich hierdurch kurzfristig zusätzliches 
privates Kapital für den Mietwohnungsbau aktivieren lasse. 


Die von der Fraktion der FDP in ihrem Entschließungsantrag für das Plenum des Deutschen Bundestags gefor-
derte Erhöhung der regulären linearen AfA von 2 auf 3 Prozent müsste vor dem Hintergrund der Auswirkungen 
auf die öffentlichen Haushalte getrennt vom vorliegenden Gesetzentwurf diskutiert werden. Der vorliegende Ge-
setzentwurf schließe eine solche Maßnahme nicht aus. 


Die Fraktion der SPD unterstrich, es müsse sich zeigen, ob die vorgesehenen Maßnahmen effektiv wirken wür-
den. Den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP für das Plenum des Deutschen Bundestags, der eine Erhö-
hung der linearen Abschreibung auf drei Prozent fordere, habe man ernsthaft geprüft und diskutiert. Dieser Vor-
schlag wäre gerechtfertigt, wenn man den Kapazitätsaufbau in der Bauwirtschaft dauerhaft unterstützen wollte. 
Bei der Abwägung zwischen dem Nutzen einer solchen Maßnahme und deren starken Auswirkungen auf die 
öffentlichen Haushalte sei man zum Schluss gekommen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon abzusehen. 


Die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehene Sonder-AfA müsse man in das Gesamtkonzept der Bundesre-
gierung zur Wohnraumförderung einordnen. Dazu zählten unter anderem auch Maßnahmen des sozialen Woh-
nungsbaus, das Baukindergeld und baurechtliche Anpassungen. Das Steuerrecht sei hierbei nicht die gegenwärtig 
wichtigste Stellschraube. Andere Aspekte hätten eine höhere Bedeutung, wie etwa das Planungsrecht, die Perso-
nalsituation in den Behörden und der Bauwirtschaft oder die Bodenbereitstellung – die Wohnraumoffensive der 
Bundesregierung berücksichtige diese Aspekte. Der steuerliche Impuls wirke zusätzlich. Die Anhörung zum vor-
liegenden Gesetzentwurf habe wenig positive Reaktionen erbracht. Dennoch könne die geplante Regelung dazu 
beitragen, zusätzliche Investitionen im Mietwohnungsbau auszulösen. Dabei sei zu vermuten, dass vor dem Hin-
tergrund der Beziehungen zwischen den Städten und ihrem Umland insbesondere die Investitionen in peripheren 
Lagen stimuliert werden könnten. 


Die Fraktion der SPD betonte, sie habe die Frage einer Mietobergrenze diskutiert. Unter dem Gesichtspunkt des 
Ziels einer einfachen, unbürokratischen Regelung sei man zum Schluss gekommen, dass die im Gesetzentwurf 
eingezogene Begrenzung der Förderung auf Neubauten mit maximal 3 000 Euro Herstellungs- oder Anschaf-
fungskosten pro Quadratmeter sowie die Deckelung der Bemessungsgrundlage der Sonder-AfA auf 2 000 Euro 
pro Quadratmeter geeignete Steuerungselemente seien, um günstigen Wohnraum schaffen zu können. Mit den 
eingebrachten Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD seien außerdem die 
Fremdnutzung von Mietwohnungen bei der Förderung ausgeschlossen und die Bedingungen für Mieterstroman-
lagen bei Wohnungsbaugenossenschaften und -vereinen verbessert worden. Insgesamt sei der vorliegende Ge-
setzentwurf ein sinnvoller Teil der Wohnraumoffensive der Bundesregierung. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, für die Einhaltung des in der De-minimis-Verord-
nung vorgesehenen Höchstbetrages von 200 000 Euro im gleitenden Zeitraum von drei Steuerjahren sei der rele-
vante wirtschaftliche Vorteil der Maßnahme zu ermitteln, der durch die vorgezogene höhere Abschreibungsmög-
lichkeit innerhalb des fünfzigjährigen Referenzzeitraumes (und nicht durch die Höhe der Sonderabschreibung 
selber) entstehe. Das bedeute, dass nicht die Höhe der Sonderabschreibung selber ausschlaggebend sei, sondern 
der über den gesamten Abschreibungszeitraum abgezinste Gesamtvorteil (sog. „Barwert“). 


Bei der geplanten Sonderabschreibung würden Steuervorteile nur in den ersten vier Jahren auftreten; in den da-
rauffolgenden 46 Jahren würden Steuernachteile eintreten. Je früher der Steuervorteil entstehe, desto günstiger sei 
dies für den Steuerpflichtigen, der die gesparte Steuer anlegen und somit Zinsgewinne erzielen könne, die sich 
durch in späteren Jahren auftretende Steuernachteile jedoch mindern würden. Bei der Barwertberechnung würden 
daher jährlich die jeweiligen nominalen Vor- bzw. Nachteile auf den Investitionszeitpunkt diskontiert. Die 
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Summe der entsprechenden Barwerte über 50 Jahre ergebe den Liquiditätsvorteil der Investition insgesamt, wel-
cher auf die ersten vier Jahre aufgeteilt werde, in denen die Steuervorteile eintreten würden. Dabei werde als 
Steuersatz der persönliche Steuersatz und zur Diskontierung der Abzinsungszinssatz aus der entsprechenden Mit-
teilung der Kommission (aktuell im Amtsblatt 2018/C 327/09 veröffentlicht) zugrunde gelegt. 
 


Berechnungsbeispiel: 


Unter Zugrundelegung von Anschaffungskosten in Höhe von 500 000 Euro, einem persönlichen Steuersatz zur 
Einkommensteuer in Höhe von 42 % zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % sowie dem aktuellen Abzin-
sungssatz in Höhe von 0,82 %ermittelt sich der relevante wirtschaftliche Vorteil wie folgt: 


 


Über den gesamten Abschreibungszeitraum von 50 Jahren wird zunächst für jedes Jahr die Differenz ermittelt 
zwischen dem Wert der zulässigen Abschreibung nach § 7b EStG-E, d. h. der Sonderabschreibung zzgl. der re-
gulären linearen AfA (vier Jahre 7 %) bzw. ab dem 5. Jahr der Restwert-AfA (46 Jahre 1,565 %), und dem Wert, 
der sich ohne Inanspruchnahme der Sonderabschreibung ergeben hätte, d. h. der regulären linearen AfA (2 %): 
 


 1. Jahr 2. Jahr 3.Jahr 4.Jahr 5.-50. Jahr 
In Anspruch ge-
nommene Ab-
schreibungen  


35.000 € 
(500.000 € x 7 %) 


35.000 € 
(500.000 € x 7 %) 


35.000 € 
(500.000 € x 7 %) 


35.000 € 
(500.000 € x 7 %) 


7.825 € 
(500.000 € x 1,565 %) 


Reguläre lineare 
AfA 


10.000 € 
(500.000 € x 2%) 


10.000 € 
(500.000 € x 2%) 


10.000 € 
(500.000 € x 2%) 


10.000 € 
(500.000 € x 2%) 


10.000 € 
(500.000 € x 2%) 


Differenz 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € -2.175 € 


 


Die sich jährlich ergebende Differenz (in den ersten vier Jahren: 25 000 Euro; in den darauffolgenden 46 Jahren 
rund -2 175 Euro) wird in jedem einzelnen Jahr mit dem persönlichen Steuersatz (Grenzsteuersatz) des Erstjahres 
multipliziert und mit dem Abzinsungssatz von 0,82 % diskontiert. Die Summe der so ermittelten Werte über 50 
Jahre ergibt einen wirtschaftlichen Vorteil in Höhe von insgesamt rund 7 857 Euro. Dieser Vorteil wird auf die 
Jahre der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung gleichmäßig verteilt. D. h. für die Einhaltung des in der De 
minimis Verordnung vorgesehenen 200 000 Euro Höchstbetrages sind für den Steuerpflichtigen in diesem Bei-
spiel jährlich rund 1 964 Euro relevant. 


Die Fraktion der AfD betonte, die von den Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD vorgesehenen Ände-
rungen würden den vorliegenden schlechten Gesetzentwurf etwas verbessern, dies sei positiv zu bewerten. Den-
noch sei das Vorhaben nicht zustimmungsfähig. Der Gesetzentwurf sei keinesfalls als schlank zu bezeichnen. 
Dazu reiche als Beweis allein schon die komplizierte Regelung für den Fall des Verkaufs einer Immobilie inner-
halb der ersten zehn Jahre nach Inanspruchnahme der Förderung aus. Insgesamt werde der vorliegende Gesetz-
entwurf kontraproduktiv wirken. Er führe eine Investitionshilfe bzw. eine Steuererleichterung in einen ohnehin 
überhitzten Markt ein. In diesem überhitzten Markt werde dann gleichzeitig die tatsächliche Beantragung der 
Förderung reglementiert. Würde die vorgesehene Maßnahme sich bis zu den Jahren 2028 oder 2030 erstrecken, 
könnte sie Grundlage einer sinnvollen Diskussion sein. Aber der Dirigismus der Regierungskoalition führe dazu, 
dass Investoren in einem zu engen Zeitfenster handeln müssten. 


Die Investitionen, die mit dem Gesetzentwurf gefördert werden sollten, könnten in den kritischen Ballungsgebie-
ten gar nicht stattfinden, da die Kostengrenze zu eng gewählt worden sei. Hätte man diese auf 4 000 Euro pro 
Quadratmeter gesetzt, hätte man auch diesbezüglich eine bessere Diskussionsgrundlage gehabt. Doch auch so 
wären die Anreize in einen überhitzten Markt geflossen. So erreiche man das Gegenteil des Gewollten und werde 
diese Effekte auch mit der Mietpreisbremse nicht einfangen können. 
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Die geplante Regelung werde vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils in der Rechtssache C‑35/08 (Grundstücks-
gemeinschaft Busley und Cibrian Fernandez) dazu führen, dass deutsche Steuermittel zur Förderung des Miet-
wohnungsneubaus beispielsweise auch in Polen, Bulgarien und Rumänien verwendet werden könnten. Dies wäre 
eine Verschwendung von Steuermitteln. Die Regierungskoalition versuche, den Mietwohnungsneubau mit Hilfe 
einer Gießkanne zu fördern. Man werde sehen, ob man sich zukünftig damit befassen werden müsse, dass die 
geplante Regelung zu Geldwäschegeschäften missbraucht werde. Eine entsprechende Rechtsfolgeabschätzung 
sollte mit Hilfe der zuständigen Behörden vorgenommen werden. 


Ein weiterer Kritikpunkt am Gesetzentwurf sei, dass die geplante Förderung Eigenheimnutzern nicht zugutekom-
men werde. Jeder, der sich eigenen Wohnraum schaffe, mindere den Druck auf den Mietmarkt. Daher hätte die 
Regelung auch Selbstnutzer von neugeschaffenem Wohnraum begünstigen müssen. 


Insgesamt schaffe der Gesetzentwurf Bürokratie, sei unwirtschaftlich, und berge die Gefahr von Missbrauch und 
Geldwäschegeschäften. 


Die Fraktion der FDP unterstrich, dass man den vorliegenden Gesetzentwurf ebenfalls ablehne, obwohl man 
anerkenne, dass es auf dem Wohnungsmarkt Probleme gebe. Es bedürfe neben steuerlicher auch anderer Anreize. 
Insbesondere müssten die Baukosten gesenkt werden. 


Man könne über den Gesetzentwurf nicht diskutieren, ohne die Anhörung vom 19. November 2018 zu themati-
sieren. Keiner der Sachverständigen habe den Gesetzentwurf positiv bewertet. Der Gesetzentwurf sei ein „Büro-
kratiemonster“: Er beinhalte eine zeitliche Befristung und mehrere Beschränkungslinien, und es bestehe für einen 
Zeitraum von zehn Jahren die Gefahr, rückwirkend die steuerliche Veranlagung korrigieren zu müssen. Außerdem 
greife der gewährte Steuervorteil nur bei kleineren Vorhaben – dabei seien große Lösungen notwendig, die schnell 
wirken könnten und unbürokratisch eine starke Belebung des Mietwohnungsneubaus auslösen würden, insbeson-
dere in den Ballungsgebieten. 


Die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD seien eher als Kosmetik zu betrachten. 
Die Fraktion der FDP schlage im Einklang mit vielen Sachverständigen vor, eine einfache, unbürokratische und 
effektive Regelung zu etablieren, die dauerhaft wirke: Die Erhöhung der linearen AfA von zwei auf drei Prozent. 
Der Gesetzentwurf weise eine Jahreswirkung von 235 Millionen Euro Mindereinnahmen bei den öffentlichen 
Kassen aus, eine Erhöhung der regulären linearen AfA auf drei Prozent würde hingegen 315 Millionen Euro pro 
Jahr kosten. Der Unterschied zwischen diesen Beträgen sei überschaubar. Man dürfe die Kosten einer Erhöhung 
der regulären linearen AfA nicht unbeachtet lassen, müsse aber auch deren nachhaltige positive Effekte würdigen. 
Die Fraktion der FDP appelliere an alle Beteiligten, anstelle des vorgelegten Gesetzentwurfes eine Erhöhung der 
regulären linearen AfA auf drei Prozent zu verabschieden. 


Die Fraktion DIE LINKE. rief einige Aussagen aus der Anhörung zum Gesetzentwurf am 19. November 2018 
in Erinnerung: Der Vertreter des Deutschen Mieterbundes habe vorgetragen, dass der Gesetzentwurf ohne einen 
Mietendeckel keinen bezahlbaren Wohnraum schaffen werde. Der Vertreter des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) habe vorgetragen, er gehe nicht davon aus, dass die geplante Regelung zusätzlichen 
Mietwohnraum in einer relevanten Größenordnung schaffen werde. Der Bundesrechnungshof (BRH) habe eine 
lange Liste von Verfahrensproblemen und Schwierigkeiten für die Steuerverwaltung vorgetragen. Keiner der 
Sachverständigen hätte den Gesetzentwurf positiv bewertet. Zusätzlich sei deutlich geworden, dass die Befristung 
auf vier Jahre jegliche Stärkung einer längerfristigen Orientierung von Investoren auf den Mietwohnungsbau ver-
hindere. Es bleibe der Eindruck, es handle sich beim vorliegenden Gesetzentwurf um ein Geschenk an die Immo-
bilienwirtschaft, das diese sich zwar anders gewünscht, sich aber dennoch dafür bedankt habe. 


Die Fraktion DIE LINKE. lehnte den Gesetzentwurf ab. Man könne auch den Koalitionsfraktionen nur dringend 
empfehlen, sich den Empfehlungen des BRH anzuschließen, man möge von der Verfolgung des Gesetzesvorha-
bens absehen. Viel deutlicher könne der BRH nicht werden. Das richtige Ziel der Schaffung von zusätzlichem, 
bezahlbarem Mietwohnungsneubau werde die geplante Regelung nicht erreichen.  


Man werde den Anträgen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zustimmen, denn eine Mietobergrenze wäre 
eine sinnvolle Ergänzung des vorliegenden Gesetzentwurfs gewesen. Allerdings wäre der Konstruktionsfehler 
des Gesetzentwurfs, mit Hilfe von Steuervergünstigungen zusätzlichen Wohnraum schaffen zu wollen, auch 
dadurch nicht behoben worden. Es sei unverständlich, dass die Regierungskoalition die konkreten Anregungen 
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aus der Anhörung nicht aufgegriffen habe: Neben der Mietobergrenze sei mehr Langfristigkeit angemahnt wor-
den, außerdem habe das DIW eine gezielte Zulagenförderung und Nachrangdarlehen als bessere Mittel dargelegt. 
Selbst wenn man den Vorschlag der Fraktion DIE LINKE. zur Übernahme des „Wiener Modells“ auf dem Miet-
wohnungsmarkt nicht aufgreife, hätte es ein enormes Verbesserungspotential des Gesetzentwurfs gegeben. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstrich ebenfalls ihre Ablehnung des vorliegenden Gesetzent-
wurfs. Er sei es nicht wert, die gesamte von den Sachverständigen in der Anhörung am 19. November 2018 vor-
getragene Kritik zu wiederholen. Niemand habe in der Anhörung den Gesetzentwurf positiv bewertet. Es werde 
durch die vorgesehene Regelung keine zusätzliche Wohnung entstehen, die mit einer Nettokaltmiete von unter 
zehn Euro vermietet werde, und es würden keine zusätzlichen Wohnungen in angespannten Wohnlagen geschaf-
fen. Lediglich die Wohnungswirtschaft könne sich über das mit der Sonder-AfA geschenkte Geld freuen. Auf 
diese Art und Weise Gesetze zu machen, sei des Deutschen Bundestags nicht würdig. Es sei offensichtlich, dass 
die Koalition aus CDU/CSU und SPD ein Paket aus Änderungen im Mietrecht und der hier vorliegenden Sonder-
AfA geschnürt habe, man könne aber nicht verstehen, dass die CDU/CSU auch nach der Anhörung weiterhin auf 
dem vorliegenden Gesetzentwurf beharre. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe einen Änderungsan-
trag und einen Entschließungsantrag vorgelegt, die Mietobergrenzen vorsehen würden. Man brauche bezahlbaren 
Wohnraum. Dafür würden niedrige Baukosten nicht ausreichen, sondern es bedürfe niedriger Mietpreise. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/4949, 19/5417 sind aus 
der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der 
Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU 
und SPD brachten insgesamt 4 Änderungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Änderung in § 7b Absatz 1 Satz 1 EStG) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: AfD, FDP 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Gesetzliche Klarstellung der Vermietung zu Wohnzwecken) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: AfD, FDP 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Anlaufhemmung zur Rückgängigmachung) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: AfD, FDP 


Enthaltung: DIE LINKE. 
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Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Mieterstromanlagen) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD, FDP 


Enthaltung: - 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Änderungsantrag ein: 


 


Änderungsantrag 1 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Begrenzung auf die ortsübliche Vergleichsmiete) 


 


Änderung: 


„Artikel 1 wird in der dortigen Nummer 2 wie folgt geändert: 


1. In § 7b Absatz 2 Nr. 2 EStG wird nach dem Wort „übersteigen“ das Wort „und“ gestrichen und durch ein 
Komma ersetzt. 


2. In § 7b Absatz 2 Nr. 3 EStG wird nach dem Wort „dient“ das durch einen Punkt markierte Satzende durch 
das Wort „und“ ersetzt. 


3. Nach § 7b Absatz 2 EStG Nr. 3 wird folgende Nr. 4 eingefügt: 
 
„die Miete für die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren 
die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2 BGB) nicht übersteigt.“ 


4. In § 7b Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 EStG wird nach dem Wort „unterliegt“ das Wort „oder“ durch das Setzen 
eines Kommas ersetzt.“ 


5. In § 7b Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 EStG wird nach dem Wort „wird“ das durch einen Punkt markierte Satzende 
durch das Wort „oder“ ersetzt. 


6. Nach § 7b Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 EStG ist folgende Nr. 4 einzufügen: 
 
„die für die begünstigte Wohnung verlangte Miete im Jahr der Anschaffung oder Herstellung oder in den 
folgenden neun Jahren die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2 BGB) übersteigt.““ 


 


Begründung: 


„Im Entwurf des Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus hat die Bundesregierung darauf 
verzichtet, eine Mietobergrenze für die geförderten Wohnungen einzuziehen. Daraus folgt, dass sich die Miet-
preise der geförderten Wohnungen am Markt bilden werden. Da es sich um eine steuerliche Förderung für den 
Neubau von Wohnungen handelt, gilt hier die Mietpreisbremse nicht. In angespannten Wohnungsmärkten heißt 
das, dass keine Entlastung durch ein größeres Angebot an günstigen Mietwohnungen zu erwarten ist, sondern 
vielmehr die geförderten Wohnungen zu hohen Marktmieten angeboten würden. 


Ziel dieses Änderungsantrages ist es, mindestens eine Begrenzung auf die ortsübliche Vergleichsmiete sicherzu-
stellen.“ 
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Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Enthaltung: - 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte folgenden Entschließungsantrag ein: 


„Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt in die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 19/4949, 19/5417 folgende Ausschlussentschließung auf-
zunehmen: 


 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Im Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus hat die Große Koalition darauf 
verzichtet, eine Mietobergrenze für die geförderten Wohnungen einzuziehen. Daraus folgt, dass sich die Miet-
preise der geförderten Wohnungen am Markt bilden werden. Da es Neubauwohnungen sind, gilt auch die Miet-
preisbremse nicht. In angespannten Wohnungsmärkten heißt das, dass keine Entlastung durch ein größeres An-
gebot an günstigen Mietwohnungen zu erwarten ist, sondern vielmehr die geförderten Wohnungen zu hohen 
Marktmieten angeboten würden. 


Zudem verzichtet die Große Koalition darauf, dass geförderte Wohnungen an Menschen mit besonderem Bedarf 
vermietet werden; es soll keine soziale Bindung der Wohnung erfolgen. Daraus folgt, dass Personen mit höheren 
Einkommen hier einen klaren Vorteil haben. Menschen mit besonderen Bedarfslagen, die Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein haben, mit kleineren bis mittleren Einkommen, haben das Nachsehen. 


Schon bei der Anhörung zum Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus in der letzten 
Wahlperiode hatten sich Abgeordnete und Sachverständige für eine Mietobergrenze und eine soziale Bindung 
ausgesprochen. Daran war die Zustimmung zu dem Gesetz seinerzeit letztlich gescheitert. Auch in dieser Wahl-
periode wurde bei der Anhörung deutlich, dass aus Sicht der Sachverständigen das Ziel, Wohnraum zu bezahlba-
ren Mieten zu schaffen, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht erreicht werden kann. 


Statt die gleichen Fehler jetzt zu wiederholen, ist eine Mietobergrenze ebenso als Voraussetzung der steuerlichen 
Förderfähigkeit einzuziehen wie eine soziale Bindung der Wohnungen. 


So kann mit Hilfe des Gesetzes eine Entlastung auf dem Mietwohnungsmarkt erfolgen. 


 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


den Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus zu ändern, indem die steuerliche För-
derung 


– an eine wirksame Mietobergrenze gebunden wird, die sicherstellt, dass Haushalte mit kleinen und mittleren 
Einkommen nicht finanziell überlastet werden, sowie 


– an die soziale Bindung der Wohnungen durch Vermietung an Zielgruppen mit besonderen Bedarfen bei der 
Wohnraumversorgung gemäß der Bestimmungen nach Wohnraumförderungsgesetz und Wohnberechtigte 
gemäß der Bestimmungen nach Wohnungsbindungsgesetz oder gegebenenfalls nach den Wohnraumförder-
gesetzen und –richtlinien der Bundesländer geknüpft wird und 
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– nur für Mietwohnungsneubau in ausgewiesenen Fördergebieten gewährt wird, dabei sollen Fördergebiete 


diejenigen sein, die nach §1 Abs. 3 der Wohngeldverordnung den Mietenstufen IV bis VI zugewiesen sind 
und/oder als Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten nach §556d Abs. 2 BGB und/oder mit abgesenkter 
Kappungsgrenze nach §558 Abs. 3 Satz 2 und 3 BGB bestimmt worden sind.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Enthaltung: - 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 2 


§ 7b Absatz 1 Satz 1 
Der Bundesrat hat vorgeschlagen, in § 7b Absatz 1 Satz 1 EStG einen Textteil „oder in einem Staat“ zu ergänzen, 
da der nachfolgende Nebensatz ohne diese Ergänzung inhaltsleer sei. 


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag grundsätzlich zu. Allerdings sollte nicht ein Textteil „oder in einem 
Staat“ ergänzt werden, sondern der Textteil „auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR-Abkommen) angewendet wird“ gestrichen werden. Grund dafür, die EWR-Staaten in Satz 1 nicht aus-
drücklich aufzunehmen, ist Satz 4, der allgemein die Gleichstellung von Staaten außerhalb der EU vor dem Hin-
tergrund der Kapitalverkehrsfreiheit davon abhängig macht, ob der andere Staat in vergleichbarer Weise wie in-
nerhalb der EU Amtshilfe leistet, um die Möglichkeit zur Überprüfung der Einhaltung der Voraussetzungen der 
Sonderabschreibung im jeweiligen Staat sicherzustellen. Die EWR-Staaten bedürfen insoweit unionsrechtlich 
keiner Sonderbehandlung. 


§ 7b Absatz 2 Nummer3 
In § 7b Absatz 2 Nummer 3 EStG ist vorgesehen, dass die Sonderabschreibungen nur in Anspruch genommen 
werden können, wenn die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren 
der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dient. Um die nachhaltige Versorgung mit Mietwohnraum si-
cherzustellen, d. h. um zu verhindern, dass die neu geschaffenen Wohnungen nicht als Ferienwohnungen (un-
ter)vermietet und damit dem eigentlichen Wohnungsmarkt entzogen werden, knüpft die Vorschrift an den ertrags-
steuerrechtlichen Begriff der Wohnung an. Danach dient eine Wohnung Wohnzwecken, wenn sie dazu bestimmt 
und geeignet ist, Menschen auf Dauer Aufenthalt und Unterkunft zu ermöglichen. Wohnungen dienen dahingehen 
nicht Wohnzwecken, soweit sie zur vorübergehenden Beherbergung von Personen genutzt werden, wie z. B. Fe-
rienwohnungen. Letzteres soll zur Klarstellung in § 7b Absatz 2 Nummer 3 EStG ausdrücklich gesetzlich geregelt 
werden. 


§ 7b Absatz 4 Satz 3 
In § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und 2 EStG ist vorgesehen, dass die Sonderabschreibungen rückgängig zu 
machen sind, wenn im Jahr der Anschaffung oder Herstellung oder in den folgenden neun Jahren ein schädliches 
Ereignis im Sinne der Nummern 1 und 2 eintritt. In § 7b Absatz 4 Satz 3 EStG wurde daher für die Umsetzung 
dieser Rückgängigmachung eine Anlaufhemmung der Festsetzungsverjährung bis zum zehnten Kalenderjahr nach 
dem Kalenderjahr der Anschaffung oder Herstellung vorgesehen. Dieser langen Anlaufhemmung bedarf es aller-
dings nur für Fälle, in denen erst im letzten Jahr der Verwendungs-/Haltefrist ein solches schädliches Ereignis 
eintritt. Es ist zielgenauer und ausreichend rechtssicher, wenn sich die Anlaufhemmung der Festsetzungsverjäh-
rung entsprechend § 175 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung am Eintritt des schädlichen Ereignisses orientiert 
und somit bei früherem Eintritt dieses Ereignisses auch ein früherer Beginn der Festsetzungsfrist geregelt wird, 
denn der Wegfall der Vermietung und auch die Veräußerung sind aus der Steuererklärung ersichtlich. 


Zu Artikel 2 - neu- (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3 und 4 - neu - 


Bisher sind Wohnungsgenossenschaften und -vereine nach § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG steuerfrei, soweit 
sie Einnahmen aus der Überlassung eigener Wohnungen an Genossen oder Mitglieder erzielen. Übrige Tä-
tigkeiten unterliegen der Steuerpflicht. Übersteigen die Einnahmen der übrigen Tätigkeiten 10 Prozent der 
Gesamteinnahmen, entfällt die Steuerbefreiung insgesamt. Der Betrieb von Stromerzeugungsanlagen und 
der Stromverkauf rechnen zu den nicht von § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG begünstigten Tätigkeiten. Wird 
hierdurch die 10 Prozent-Grenze überschritten, entfällt die Steuerbefreiung für die Wohnungsgenossenschaf-
ten und -vereine insgesamt. 


V
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Um Anreize für den Ausbau der Solarstromerzeugung auf Wohngebäuden zu setzen und Mieter unmittelbar 
an der Energiewende zu beteiligen, wurde durch das Gesetz zur Förderung von Mieterstrom und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 253) im EEG 
2017 eine Mieterstromförderung eingeführt. § 21 Absatz 3 EEG 2017 sieht die Zahlung eines Mieterstrom-
zuschlags für Strom aus bestimmten Solaranlagen vor, soweit dieser Strom an einen Letztverbraucher in 
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang geliefert und dort verbraucht wird.  


Die bestehende 10 Prozent-Grenze des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG kann die Bereitschaft der Wohnungs-
genossenschaften und -vereine mindern, sich im Bereich der Erzeugung von Solarstrom im Rahmen von 
Mieterstrommodellen zu betätigen. Die Änderung sieht daher vor, dass Wohnungsgenossenschaften und -
vereine für ihre Vermietungserträge auch dann die Steuerbefreiung des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG er-
halten, wenn ihre übrigen Einnahmen nur wegen der Strom-lieferung aus Mieterstromanlagen zwar die bis-
herige Unschädlichkeitsgrenze von 10 Prozent der Gesamteinnahmen übersteigen, die Einnahmen aus diesen 
Stromlieferungen aber nicht 20 Prozent ihrer Gesamteinnahmen übersteigen. Nach dem neuen § 5 Absatz 1 
Nummer 10 Satz 4 KStG gehören auch Einnahmen aus der Lieferung von Strom an den Mieter in Zeiten, in 
denen kein Strom aus den Mieterstromanlagen geliefert werden kann (vgl. § 42a Absatz 2 Satz 6 EnWG), 
zu der begünstigten Stromlieferung aus Mieterstromanlagen. Ebenfalls zu diesen Einnahmen gehören Ein-
nahmen aus der Einspeisung des nicht an die Mieter abgegebenen Überschussstroms aus diesen Anlagen, da 
der Anteil des erzeugten Stroms, der an Mieter abgegeben wird, starken Schwankungen unterliegen kann, 
d. h. der Überschuss dann ins Netz eingespeist wird. 


Die Änderung des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG ändert nichts daran, dass Wohnungsgenossenschaften und 
-vereine mit den Einnahmen aus der Stromlieferung der Besteuerung unterliegen. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 34 Absatz 3b - neu - 


Die Mieterstrombegünstigung in § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2019 anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 


§ 34 Absatz 3c - neu - 


Auf Grund der Einfügung des § 34 Absatz 3b - neu - KStG durch das vorliegende Änderungsgesetz wird der 
durch Artikel 6 Nummer 6 Buchstabe a des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel 
mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften eingefügte § 34 Absatz 3b KStG in 
Absatz 3c umbenannt. 
 


Berlin, den 28. November 2018 


Olav Gutting 
Berichterstatter 


Bernhard Daldrup 
Berichterstatter 


Lisa Paus 
Berichterstatterin 
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28. November 2018 
BMF Politische Planung (L A 2) 


 


Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat jetzt seine Überlegungen für die Reform der Grundsteuer vorgelegt. 


Damit soll die Grundsteuer im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf eine 


rechtssichere Basis gestellt werden und für die Gemeinden als wichtige Einnahmequelle dauerhaft 


gesichert bleiben. Zudem sollen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht wesentlich stärker belastet 


werden. Das Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer soll mit dem Vorschlag auf dem jetzigen Niveau 


stabil bleiben. Außerdem will er ein möglichst bürgerfreundliches Besteuerungsverfahren ermöglichen, 


das mit einem vertretbaren Verwaltungsaufwand einhergeht und deutlich weniger bürokratisch ist als die 


bisherige Regelung. Die Vorschläge werden jetzt mit den Ländern diskutiert, um eine Neuregelung 


rechtzeitig bis Ende 2019 gesetzlich umzusetzen. 


Ausgangslage  


Die Grundsteuer kommt ausschließlich den Kommunen zugute und ist mit rund 14 Mrd. Euro eine ihrer 


wichtigsten Finanzierungsquellen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die 


Wertermittlung für die Grundsteuer als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Hauptkritikpunkt 


war, dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächlichen Wertentwicklungen nicht mehr in 


ausreichendem Maße widerspiegeln. Die bisher verwendeten Einheitswerte stammen von 1964 (alte 


Länder) bzw. 1935 (neue Länder). Spätestens bis 31. Dezember 2019 muss der Gesetzgeber eine 


Neuregelung treffen, die eine realitätsgerechte Besteuerung, auch im Verhältnis der Grundstücke 


zueinander, gewährleistet. Für die administrative Umsetzung der Steuer hat das Gericht eine weitere Frist, 


bis 31. Dezember 2024, gesetzt. 


Angesichts der existenziellen Bedeutung der Grundsteuer für die Kommunen hat Bundesfinanzminister 


Olaf Scholz zugesagt, zügig eine Lösung zu erarbeiten, die folgende Ziele erreicht:  


� Verfassungsfeste Lösung, die das aktuelle Aufkommen für die Kommunen sichert 


� Sozial gerechte Lösung, die die Steuerzahlungen fair verteilt und eine übermäßige Belastung der 


Steuerschuldnerinnen und Steuerschuldner und von Mieterinnen und Mietern verhindert (die 


Grundsteuer wird in der Regel über die Nebenkosten an die Mieterinnen und Mieter 


weitergegeben) 


� Beachtung des Rechts der Kommunen, die kommunalen Hebesätze selbstständig zu bestimmen 


Grundsteuer -  


rechtssicher und 


gerecht  
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Für die anstehenden Diskussionen mit den Ländern bringt das BMF zwei unterschiedliche 


Bewertungsansätze ein:  


o Ein wertunabhängiges Modell, das an der Fläche der Grundstücke und der vorhandenen Gebäude 


ansetzt. Die Gebäudefläche soll dabei in einem vereinfachten Verfahren bestimmt werden, das sich 


z.B. an den Geschossflächen orientiert. Auf die so ermittelten Flächen von Grund und Boden sowie 


Gebäuden werden anschließend  besondere Faktoren angewendet, die nach der Art der 


Gebäudenutzung unterscheiden (und für Wohngebäude niedriger ausfallen als für Geschäftsgebäude). 


Die Werte der Grundstücke und der Gebäude bleiben bei diesem Modell unberücksichtigt. Dieses 


Modell basiert auf vergleichsweise einfachen Berechnungen. Es führt im Ergebnis aber dazu, dass für 


Immobilien, die zwar ähnliche Flächen aufweisen, sich im Wert aber deutlich unterscheiden, ähnliche 


Grundsteuerzahlungen fällig würden (Bsp.: Villa im hochpreisigen Zentrum und ein gleich großes 


Einfamilienhaus am Rande einer Großstadt).  


o Ein wertabhängiges Modell, das am tatsächlichen Wert einer Immobilie ansetzt. Dazu sind die 


Werte von Grund und Boden sowie von Gebäuden anhand bestimmter vereinfachter Verfahren zu 


ermitteln. Das wertabhängige Modell sorgt dafür, dass vergleichbare Immobilien auch ähnlich 


besteuert werden. Damit liegt es näher an den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für eine 


realitätsgerechte Besteuerung der Grundstücke auch im Verhältnis zueinander.   


Bei der Bewertung der verschiedenen Reformoptionen ist zu beachten: In jedem Modell, das die 


Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzt, müssen sämtliche Grundstücke neu bewertet werden. 


Dies geht zwangsläufig mit Änderungen der Steuerzahlungen einzelner Steuerschuldnerinnen und  


-Schuldner einher. Dies gilt auch dann, wenn sich das Grundsteueraufkommen durch die Reform 


insgesamt nicht erhöht, d.h. wenn sich Be- und Entlastungen insgesamt ausgleichen. Deshalb geht es vor 


allem darum, diese Veränderungen sozial gerecht zu verteilen und zusätzliche Belastungen Einzelner 


entsprechend zu begrenzen. Dieses Ziel lässt sich aus Sicht des Bundesfinanzministeriums besser mit dem 


wertabhängigen Modell erreichen, bei dem zudem keine Verfassungsänderung notwendig ist. 


Konkret: Eckpunkte zum wertabhängigen Modell 


In diesem Modell bleibt es beim dreistufigen Verfahren, um die Grundsteuer zu berechnen: Zunächst 


wird der Grundstückswert ermittelt, dann der Steuermessbetrag festgesetzt und schließlich erfolgt die 


Grundsteuerfestsetzung durch Anwendung des kommunalen Hebesatzes.  


Die durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil nötige Reform der Grundsteuer bezieht sich auf die 


Ermittlung des Grundstückswerts. Unter Beachtung der Vorgaben aus Karlsruhe schlägt das BMF vor, die 


bisher für die Grundsteuer geltenden Bewertungsverfahren zur Ermittlung der Grundstückswerte zu 


modernisieren und die Steuermesszahlen anzupassen. Er bleibt bei der Bewertung von Grund und Boden 


sowie der darauf befindlichen Gebäude. Konkret sieht der Vorschlag des BMF vor: 


o Für unbebaute Grundstücke bleibt das Bewertungsverfahren weitgehend gleich. Der Grundstücks-


wert ergibt sich durch Multiplikation der Fläche mit dem aktuellen (ortsbezogenen) Bodenrichtwert.  


o Bei bebauten Grundstücken erfolgt die Bewertung grundsätzlich im sog. Ertragswertverfahren. Der 


Ertragswert wird im Wesentlichen auf Grundlage tatsächlich vereinbarter Nettokaltmieten ermittelt, 


unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer des Gebäudes und des abgezinsten Bodenwertes. Bei 


Wohngebäuden, die von Eigentümerinnen und Eigentümern selbst genutzt werden, wird eine fiktive 


Miete angesetzt, die auf Daten des Statistischen Bundesamts basiert und nach regionalen 


Mietenniveaus gestaffelt wird. Dadurch wird verhindert, dass außerordentliche Steigerungen des 


Mietenniveaus im Umfeld der eigenen Wohnung die Grundsteuer unverhältnismäßig erhöhen. 
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o Nichtwohngrundstücke – wie z.B. besondere Geschäftsgrundstücke – können häufig mangels 


vorhandener Mieten nicht im Ertragswertverfahren bewertet werden. Für diese gilt ein Verfahren, das 


die Herstellungskosten des Gebäudes als Ausgangsbasis nimmt und ebenfalls den Wert des 


Grundstücks mitberücksichtigt. Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe erfolgt die Bewertung in 


einem speziellen Verfahren.  


o Die Grundstückswerte sollen alle sieben Jahre aktualisiert werden. Dazu sollen die Eigentümerinnen 


und Eigentümer insbesondere Angaben über die Gebäudefläche und die Höhe der Nettokaltmiete 


machen. Gleiches gilt bei relevanten baulichen Veränderungen in der Zwischenzeit. Die eigentliche 


Wertfeststellung nimmt dann das Finanzamt vor. Die Wertberechnung beruht auf relativ wenigen, 


leicht festzustellenden Größen, so dass der Verwaltungsaufwand beherrschbar ist.  


Im Ergebnis wird die Neubewertung dazu führen, dass die tatsächliche Wertentwicklung der Grundstücke 


seit 1935 bzw. 1964 nachgeholt wird. Ohne weitere Änderungen an der Berechnung würde dies zu einem 


deutlichen Anstieg des gesamten Grundsteueraufkommens führen. Um dies zu verhindern und das Ziel 


der Aufkommensneutralität zu erreichen, werden die – im ersten Schritt – ermittelten Grundstückswerte 


in einem zweiten Schritt durch die radikale Absenkung der sogenannten Steuermesszahl korrigiert, die 


bundeseinheitlich festgelegt wird. Dabei wird gegenwärtig noch geprüft, ob für große Städte mit 


besonders hoher Wertentwicklung in einzelnen Stadtteilen/Quartieren eine zusätzliche 


Ausgleichskomponente notwendig ist.  Damit wird die Voraussetzung geschaffen, dass das bundesweite 


Gesamtaufkommen der Grundsteuer weitgehend konstant bleibt, trotz höherer Grundstückswerte.  


Das Grundsteueraufkommen der einzelnen Kommunen kann sich allerdings nach den ersten beiden 


Schritten verändern. Die Kommunen haben es aber in der Hand – in einem dritten Schritt – durch die 


Anpassung der Hebesätze, Aufkommensneutralität in ihren Gemeinden sicherzustellen. Der Bund hat 


keine Möglichkeit, dies durch Festlegung bundeseinheitlicher Werte zu gewährleisten.  


Auch wenn die Anpassungen bei Steuermesszahl und Hebesätzen die möglichen zusätzlichen 


Belastungen Einzelner begrenzen, wird die Reform dazu führen, dass einige Steuerpflichtige künftig mehr 


und andere weniger Grundsteuer zahlen. Dies ist allerdings die notwendige Folge der verfassungsrechtlich 


vorgegebenen Anpassung der Bemessungsgrundlage an die Wertänderungen der vergangenen 


Jahrzehnte. Eine derartige Umverteilung der Steuerzahlungen würde im Übrigen bei jeder Reformoption 


erfolgen, in anderen Modellen aber weniger gerecht.   


Im Ergebnis werden mit dem Reformmodell zwei zentrale Ziele erreicht: 


� Der gesetzliche Rahmen wird gemäß den Vorgaben des Verfassungsgerichts modernisiert, ohne ein 


völlig neues System der Besteuerung von Grundvermögen zu schaffen. Dies verringert das Risiko 


struktureller Verwerfungen oder Anwendungsprobleme in der Praxis und schafft Planungssicherheit 


für Kommunen und Steuerschuldnerinnen und Steuerschuldner. Zugleich wird dadurch die 


Grundlage für ein in Zukunft elektronisches Besteuerungsverfahren geschaffen. 


� Es wird eine rechtssichere und sozial gerechte Bemessungsgrundlage geschaffen, da die 


Besteuerung im Wesentlichen die tatsächlichen Mieten zu Grunde legt. Sie spiegeln in der Regel die 


Werthaltigkeit einer Wohnung wider, wodurch hochpreisige Wohnungen und gute Lagen höher 


besteuert werden. Außerdem schützt dies langjährige Mieterinnen und Mieter vor drastischen 


Anstiegen der Nebenkosten (durch eine umgelegte Grundsteuer).  
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Erfolg für hessische Initiative für mehr Steuergerechtigkeit:  
 


Länderfinanzminister beschließen Gesetzesvorschläge gegen 
Share Deals bei der Grunderwerbsteuer 


 
Hessens Finanzminister Schäfer:  


„Zügige Umsetzung durch den Bund muss nun folgen!“ 
 


„Wenn jeder Normalo Grunderwerbsteuer zahlen muss, bei millionenschweren 
Immobilienkäufen aber die Abgabe ans Gemeinwesen umgangen werden kann, dann ist 
das ungerecht. Share Deals, bei denen nicht das Grundstück, sondern das das Grundstück 
besitzende Unternehmen verkauft wird, um die Grunderwerbsteuer zu umgehen, werden 
hierfür allzu oft genutzt. Dem stellen wir uns nun entschieden entgegen. Ich bin froh, 
dass sich die Länderfinanzminister der hessischen Initiative, die Hürden für Share Deals 
deutlich zu erhöhen, angeschlossen haben. Wir haben heute Gesetzesvorschläge und 
damit konkrete Maßnahmen gegen diese Steuertrickserei und für mehr 
Steuergerechtigkeit beschlossen“, sagte Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer in 
seiner Stellungnahme zur Sitzung der Finanzministerkonferenz (FMK). 
 
„Mit Unterstützung des Bundes möchten wir unsere Vorschläge jetzt zügig und 
rechtssicher zum Gesetz machen“, erklärte Finanzminister Schäfer. Das 
Bundesfinanzministerium, so die Bitte der FMK, soll die heute beschlossenen 
Gesetzestexte nun in das Gesetzgebungsverfahren des Bundes einbringen.  
 
„Wenn Mehr Steuern zahlen und der Staat mehr einnimmt, finde ich es einfach gerecht, 
wenn dadurch die Belastung für alle sinkt. Ich habe daher von Anfang an gesagt: Wenn 
wir die Großen ans Zahlen kriegen, sollen auch die Kleinen profitieren“, sagte Schäfer. 
„Wenn unsere Vorschläge Gesetz sind und wir seriös abschätzen können, zu welchen 
Mehreinnahmen das führt, dann müssen wir zielgerichtet die Diskussion führen, wie wir 
das erreichen können.“ 



http://www.finanzen.hessen.de/
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Auf folgende Maßnahmen haben sich die Länderfinanzminister u.a. verständigt: 
 
Schaffung eines neuen Ergänzungstatbestands für Kapitalgesellschaften 
 
Nach derzeitiger Rechtslage werden Gesellschafterwechsel an grundbesitzenden 
Personengesellschaften in Höhe von mindestens 95 % der Anteile am 
Gesellschaftsvermögen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren erfasst. Dabei muss 
kein Gesellschafter eine bestimmte Beteiligungsschwelle überschreiten. Diese Vorschrift 
soll auf Anteilseignerwechsel an grundbesitzenden Kapitalgesellschaften ausgedehnt und 
die Quote auf 90% herabgesetzt werden. Die Maßnahme hat zum Ziel, Share Deals 
dadurch zu erschweren, dass ein Altgesellschafter in nennenswertem Umfang beteiligt 
bleiben muss. Ein kompletter Erwerb durch einen Investor und seinen „mitgebrachten“ 
Co-Investor ist dann nicht mehr möglich. 


 
 


Verlängerung der Fristen von 5 auf 10 Jahre 


Die derzeitigen Fünfjahresfristen in den Vorschriften des Grunderwerbsteuergesetzes 
sollen auf zehn Jahre verlängert werden. Bislang wird bspw. Grunderwerbsteuer 
erhoben, wenn mindestens 95 % der Anteile am Vermögen einer grundbesitzenden 
Personengesellschaft innerhalb von fünf Jahren auf neue Gesellschafter übergehen. 
Bisher waren bestimmte Share Deals derart ausgestaltet, dass in einem ersten Schritt 
94,9 % der Anteile am Vermögen der Personengesellschaft auf einen neuen 
Gesellschafter übergegangen sind und erst nach Ablauf von fünf Jahren die restlichen 
5,1 % auf diesen Gesellschafter übertragen wurden. Nach der Verlängerung sämtlicher 
Fünfjahresfristen auf 10 Jahre dürfen die restlichen 5,1 % erst nach Ablauf von 10 Jahren 
auf diesen neuen Gesellschafter übertragen werden, sonst muss die Gesellschaft 
Grunderwerbsteuer zahlen. Die Verlängerung der Frist auf 10 Jahre erschwert folglich 
unter anderem solche Gestaltungen, denn die Gesellschaften sind innerhalb der Frist an 
die getroffenen Dispositionen gebunden und damit in ihren Handlungsmöglichkeiten 
eingeschränkt. 


 
Finanzminister Schäfer sagte: „Das Signal, das wir jetzt setzen, ist deutlich: Wer meint, 
dem Staat Steuer vorenthalten zu können, muss mit einer entschlossenen Antwort genau 
dieses Staates rechnen. Dies gilt auch, wenn als Reaktion auf unsere Maßnahmen neue 
Gestaltungsmöglichkeiten erdacht werden. Werden die Neuregelungen in Zukunft wieder 
umgangen, dann muss nachgebessert werden! Wir werden sehr wachsam sein!“ 
 


*** 
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